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RP Karlsruhe, Referat 55 + 56, Höhere Naturschutzbehörde 

(A31), Rückmeldung vom 06.04.2017 Stellungnahme VHT 

1 Lage und betroffene Schutzgebiete, Zuständigkeiten der HNB  

Der Abschnitt, für den die Planfeststellung beantragt wird, erstreckt sich 

von Bahn-km 39,7+05 bis Bahn-km 41,1+35. Die historische Trasse der 

Bahnstrecke befindet sich unter anderem in dem kombinierten Natur- und 

Landschaftsschutzgebiet (NSG/LSG) „Würm-Heckengäu“ und zwar im 

NSG Würm-Heckengäu sowie auch in dem FFH-Gebiet „7218-341 Calwer 

Heckengäu“. 

 

Von den Verboten der Schutzgebietsverordnung des NSG „Würm-

Heckengäu“ ist trotz der Zulässigkeit der Wiederinbetriebnahme der 

Bahntrasse zu prüfen, welche Beschränkungen aufgrund der Verordnung 

zu beachten sind und ob ggf. eine Befreiung erforderlich ist notwendig 

(siehe unten). Für das entsprechende Einvernehmen zur Befreiung im 

Rahmen der Planfeststellung sind wir als Höhere Naturschutzbehörde zu-

ständig (vgl. § 54 Abs. 1 und 3 NatSchG). 

 

In - nach § 33 NatSchG i.V.m. § 30 BNatSchG gesetzlich geschützte - 

Biotope wird eingegriffen. Hier sind wir als HNB zuständig, soweit diese 

im Bereich des NSG liegen (vgl. § 33 Abs. 3 Nr. 1 NatSchG). 

 

Artenschutzrechtlich können besonders und streng geschützte Arten er-

heblich beeinträchtigt werden, die in der beigefügten speziellen arten-

schutzrechtlichen Prüfung (saP) bearbeitet wurden. 

 

Habitatschutzrechtlich ist ein Eingriff in Lebensraumtypen des Anhang I 

und Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie zu prüfen. Entsprechend § 

58 Abs. 3 Nr. 3 NatSchG wirkt die Höhere Naturschutzbehörde bei der 

FFH-Verträglichkeitsprüfung nur mit, da es sich nicht um ein Großvorha-

ben handelt (vgl. auch § 17 NatSchG). 

 

VHT: Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

VHT: Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

VHT: Kenntnisnahme 

 

 

 

VHT: Kenntnisnahme 

 

 

 

VHT: Kenntnisnahme 
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2 NSG „Würm-Heckengäu“  

Die Planungen beanspruchen Naturschutzgebietsflächen im NSG "Würm-

Heckengäu", konkret Flächen im 13,7 ha großen Teilgebiet „Hau“ (und 

hier im Gewann „Hau“). Daher ist die Vereinbarkeit des Vorhabens mit 

der NSG-Verordnung zu prüfen. 

 

Maßgeblich ist hier die Verordnung des Regierungspräsidiums Karlsruhe 

über das Naturschutzgebiet „Würm-Heckengäu“ (Große Kreisstadt Calw, 

Gemeinden Althengstett und Gechingen, Landkreis Calw) vom 28. No-

vember 2003 (GBl. v. 12.01.2004, S. 20). 

 

Schutzzweck der Verordnung ist nach ihrem § 3 die „Erhaltung, Entwick-

lung und Pflege der kleinräumig gegliederten Landschaft des Naturraumes 

»Würm-Heckengäu« und »Oberes Gäu«, mit ihren typischen Landschafts-

elementen auf Muschelkalk... wie Hecken ... Quellhängen und Fließge-

wässern als Lebensraum typischer, spezialisierter Tier- und Pflanzenar-

ten.“ Dieser Schutzzweck ist durch die geplanten Maßnahmen, insbeson-

dere durch die Entfernung von Hecken und die Maßnahmen an den 

Stützmauern und Entwässerungsgräben betroffen. Verboten sind nach § 

4 Abs. 3 Nr. 2 die Anlage von Verkehrsanlagen und nach Nr. 3 Maßnah-

men, die den Wasserhaushalt verändern. § 4 Abs. 4 Nr. 5 verbietet die 

Verwendung von Pflanzenschutzmitteln. 

 

Allerdings ist die Wiederinbetriebnahme der Bahnlinie Weil der Stadt - 

Calw unter § 5 Abs. 1 Nr. 5 der Verordnung als zulässige Handlung ge-

nannt, für die die Verbote und Erlaubnisvorbehalte des § 4 nicht gelten. 

Der Vorhabenträger geht davon aus, dass die Verbote nach § 4 – wie 

auch sämtliche Verbote und Erlaubnisvorbehalte der §§ 7 und 8 im LSG 

(vgl. dort § 9 Abs. 1 Nr. 7) - im Rahmen dieser Planfeststellung nicht gel-

ten (vgl. hierzu die sehr knappen Ausführungen auf S. 111 des LBP). 

 

 

 

 

 

 

VHT: Kenntnisnahme 

 

 

 

 

VHT: Kenntnisnahme 

 

 

 

 

VHT: Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K&K: Nach § 5 Abs. 1 Nr. 5 der NSG-VO gelten die Verbote des 

§ 4 der NSG-VO nicht für die Wiederinbetriebnahme der Bahn-

strecke Weil der Stadt - Calw. Dass im Zuge der Wiederinbe-

triebnahme vorgenommene bauliche Änderungen, die zwar der 

Planfeststellung nach § 18 Abs. 1 Alt. 2 AEG unterfallen, die Di-

mensionierung der Trasse jedoch unbeeinflusst lassen, von die-

ser Freistellung ausgenommen sind, ist nicht ersichtlich. Viel-

mehr ist anzunehmen, dass der Verordnungsgeber solche An-

passungen an den Stand der Technik und aktuelle Sicherheits-

standards (z. B. Rettungswege) nicht versagen wollte.  
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Auch wenn die Wiederinbetriebnahme im Grundsatz sämtliche beantrag-

ten Maßnahmen umfasst, sind hierdurch nicht alle Verbote und Erlaubnis-

vorbehalte „ausgehebelt“. Vielmehr hat sich die Wiederinbetriebnahme 

sowohl technisch als auch naturschutzfachlich an den heute üblichen und 

fachlich gebotenen Standards zu orientieren. Wir sehen es als notwendig 

an, die notwendige betriebsbedingte Unterhaltung und Pflege der Trasse 

durch möglichst schonende und verträgliche Methoden zu gewährleisten. 

 

Nach § 4 Abs. 4 Nr. 5 der Verordnung ist es bei der Nutzung der Grund-

stücke verboten, „Pflanzenschutzmittel oder Düngemittel zu verwenden“. 

Dieses konkrete Verbot des Einsatzes von Pflanzenschutzmittel gilt nach 

unserer Auffassung auch für die Wiederinbetriebnahme der Bahntrasse. 

Eine Vegetationskontrolle zur Trassenpflege an sich, die zur Wartung des 

Gleiskörpers gehört und vom Grundsatz her von den Verboten der NSG-

Verordnung ausgenommen ist, wird nicht in Frage gestellt. 

 

 Wegen zahlreicher sensibler Arten (z.B. Fledermäuse, Feuersala-

mander, Reptilien, Insekten und auch dem Steinkrebs) sowie der 

Nähe zu Gewässern und Quellwasseraustritten ist der Einsatz von 

Insektiziden, Herbiziden und Fungiziden jedoch durch alternative 

Methoden der Vegetationskontrolle wie die mechanische Bekämp-

fung (wie sie im Bereich der „Rückschnitts- und Stabilisierungszo-

nen“ rechts und links der Gleise bereits in Form des Gehölzrück-

schnitts vorgesehen ist) zu ersetzen. Laut LBP konnten auch zum 

jetzigen Zeitpunkt (nach jahrzehntelanger Stilllegung der Trasse) 

noch für Gleiskörper typische Belastungen mit PAK und Herbiziden 

nachgewiesen werden. Vorschläge für alternative Methoden der 

Beseitigung von Bewuchs finden sich in BAY et al. (1991). An die-

ser Stelle sei schon darauf hingewiesen, dass wir auch außerhalb 

des NSG aus Gründen des Artenschutzes einen entsprechenden 

Verzicht für erforderlich halten (vgl. hierzu Ziff. 5.3.4.4). 

 

In den Nebenbestimmungen zur Planfeststellung ist daher auf Flächen im 

Naturschutzgebiet der Einsatz von Insektiziden, Herbiziden und Fungizi-

den auszuschließen. 

 

Das Vorhaben ist daher im Bereich des NSG „Würm-Heckengäu“ (ohne 

VHT: Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

VHT: Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

VHT: Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VHT: Es wird zugesagt, dass im Naturschutzgebiet auf den Ein-

satz von Insektiziden, Herbiziden und Fungiziden verzichtet wird.  
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Befreiung) zulässig, wenn die folgenden Nebenbestimmungen in den 

Planfeststellungsbeschluss aufgenommen werden: 

 

a) Der Einsatz von Insektiziden, Herbiziden oder Fungiziden ist im Bereich 

des NSG „Würm-Heckengäu“ unzulässig. 

 

b) Die Art der Vegetationskontrolle und deren zeitlicher Ablauf sind in der 

Betriebsphase mit der Höheren Naturschutzbehörde abzustimmen. 

 

 

 

 

VHT: Siehe soeben 

 

 

VHT: Soweit Beschränkungen bei Art und zeitlichem Ablauf der 

Vegetationskontrolle für erforderlich gehalten werden, sollten 

diese durch entsprechende Nebenbestimmungen im Planfeststel-

lungsbeschluss abschließend festgesetzt werden.  

3 Gesetzlich geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG, § 33 

NatSchG innerhalb des NSG „Würm-Heckengäu“ 
 

Zu prüfen ist, ob gesetzlich geschützte Biotope nach § 30 

BNatSchG oder § 33 NatSchG zerstört oder erheblich beeinträch-

tigt werden (vgl. § 30 Abs. 2 BNatSchG). 

Hierzu weisen wir zunächst darauf hin, dass bei der Quantifizierung des 

Eingriffs in geschützte Biotope nicht die veröffentlichte Kulisse der Bio-

topkartierung ausschlaggebend ist, sondern der vor Ort im Zuge der Kar-

tierungen zum Projekt erfasste Bestand. Soweit dieser von der Kulisse 

abweicht, ist dies entsprechend zu dokumentieren (vgl. Tab. S. 110). 

 

 

 

 

 

VHT: Im Vergleich zur eingereichten Planung, werden die Ein-

griffe im Rahmen der Trassenpflege reduziert. Geplant ist nun-

mehr ein gestufter Aufbau des Feldgehölzes mit verlängertem 

Pflegeturnus in der Rückschnittszone im gesamten Planfeststel-

lungsabschnitt, vgl. Ausführungen der GÖG unten. Charakter 

und Wertigkeit des tatsächlich vor Ort anzutreffenden und nach 

§ 33 NatSchG i. V. m. § 30 BNatSchG geschützten Feldgehölzes 

bzw. der Feldhecke ab Bahn-km 40,8 bleiben erhalten. Der LBP 

wird entsprechend angepasst. 

 

Feldhecken als nach § 33 Abs. 1 Nr. 4 NatSchG i.V.m. § 30 Abs. 2 S. 2 

BNatSchG gesetzlich geschützte Biotope sind baubedingt im Bereich der 

Baustelleneinrichtungsfläche und betriebsbedingt durch Rückschnitte ent-

lang der Gleise betroffen (vgl. S. 110f. LBP). 

 

 

GÖG: Nach Herausnahme der Baustelleneinrichtungsflächen 

westlich der B 295 aus dem PFA "Im Hau" ist keine baubedingte 

Beeinträchtigung von besonders geschützten Biotopen im Plan-

feststellungsbereich mehr gegeben. Eine Darstellung welcher 

Anteil der nach § 33 NatSchG i. V. m. § 30 BNatSchG geschütz-

ten Biotope anlage- oder betriebsbedingt beeinträchtigt werden, 

erfolgt unter Punkt 5.5 des LBP.  
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Nach Darstellung im LBP sind in der Sicherheitszone, 0 bis 6 Meter von 

der Gleisachse entfernt, keine Gehölze erlaubt. In diesem Bereich wird 

vom Planungsträger mit einem vollständigen Verlust der geschützten Ge-

hölzbiotope gerechnet. In der Rückschnittszone (6 bis 12 Meter beider-

seits der Gleisachse) werden die Gehölze regelmäßig auf den Stock ge-

setzt, so dass sich aus den geschützten Heckenstrukturen nicht geschütz-

te Gebüsche entwickeln. Wir gehen daher davon aus, dass sämtliche ge-

schützten Gehölzbestände innerhalb der Zone von 0 bis 12 Meter beid-

seits der Gleisachse beansprucht werden. 

 

 

GÖG: Für das nach § 33 NatSchG i. V. m. § 30 BNatSchG be-

sonders geschützte Biotop wird entgegen der bisherigen Planun-

gen nunmehr ein gestuftes Feldgehölz vorgesehen: Zwischen 

Bahn-km 40,1+00 bis 40,4+40 ist es ausreichend, die Gehölze 

zwischen den Stützmauern (Breite insgesamt ca. 9 m) zu roden. 

In der anschließenden Rückschnittszone, die sich auf die Bö-

schungsbereiche – teilweise oberhalb der Mauern liegend – er-

streckt, kann der Pflegeturnus auf bis zu 10 Jahre verlängert 

werden, sodass sich hier vorwiegend Sträucher und Gehölze der 

zweiten Baumschicht etablieren können. Auf dem oberen Teil der 

Böschungen werden lediglich die Bäume eingekürzt, die höher 

sind als der Abstand zur Gleisachse bzw. zur Oberkante der 

Stützmauer.  

 

Im Ergebnis bleibt das Feldgehölz in Wert und Charakter erhal-

ten. Dies trifft ebenfalls auf die Feldhecken ab Bahn-km 40,8 zu. 

Auch hier ist ein gestufter Aufbau und die Verlängerung des Tur-

nus des Auf-Stock-setzen möglich.  

 

Seitens des Planungsträgers ist beabsichtigt, auf der südostexponierten 

Böschung durch Pflanzung ein Gebüsch trockenwarmer Standorte durch 

Pflanzungen neu zu entwickeln. Indes können sich unserer Auffassung 

nach die Feldgehölze durch natürliche Sukzession entwickeln, was vor-

zugswürdig ist. 

 

GÖG: Unter der Voraussetzung einer Herausnahme standort-

fremder Gehölze (Fichten und Robinien) durch Auslichtung und 

der damit verbundenen Förderung der bereits vorhandenen Ge-

hölze trockenwarmer Standorte (v. a. Schlehe) mit dem Ziel 

eines gestuften Gehölzaufbaus, wird der vorgeschlagenen Suk-

zession ohne Initialpflanzung von trockenwarmen Gehölzen zu-

gestimmt.  

 

Da die Biotope – vorzugsweise aufgrund natürlicher Sukzession – wieder 

gleichartig hergestellt werden können, kann unser Einvernehmen zu einer 

Ausnahme nach § 30 Abs. 3 BNatSchG erteilt werden. 

VHT: Kenntnisnahme 
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Eine Entwicklung eines Heckenbiotops durch Pflanzungen als Ersatz für 

den Verlust von Feldgehölzen als gesetzlich geschützten Biotopen im Be-

reich von 12m beidseits der Gleise (vgl. auch Ziff. 4) sehen wir kritisch, 

soweit die Flächen im NSG liegen, was zumindest größtenteils der Fall ist. 

Für außerhalb des NSG gelegene Flächen empfehlen wir ebenfalls den 

Verzicht auf eine Pflanzung. Auf den Böschungsflächen ist eine schnelle 

Gehölzentwicklung nicht vordringlich, da offene Standorte im Standort-

mosaik eher von Vorteil sind. Außerdem ist im vorliegenden Falle der na-

türlichen Sukzession mit Arten aus den lokalen Populationen Vorrang ge-

genüber der Verwendung von Pflanzmaterial zu geben, das selbst unter 

Einhaltung der Vorgaben zur Regionalität von weit entfernt stammen 

kann und daher oft nur bedingt standortgerecht ist. Grundsätzlich ist 

noch anzumerken, dass der Biotoptyp Gebüsch trockenwarmer Standorte 

auch über die Ausprägung der Krautschicht definiert ist, über deren Zu-

stand/Entwicklungspotenzial keine Angaben erfolgt sind. 

VHT: Kenntnisnahme 

4 Artenschutz  

4.1 Zuständigkeit 

Die untere Naturschutzbehörde ist dafür zuständig, zu beurteilen, ob ar-

tenschutzrechtliche Verbotstatbestände unter Berücksichtigung vorgezo-

gener Ausgleichsmaßnahmen (§ 44 Abs. 1 iVm Abs. 5 BNatSchG) erfüllt 

sind (§ 58 Abs. 1 NatSchG iVm § 3 Abs. 1 BNatSchG). 

Für die Erteilung erforderlicher artenschutzrechtlicher Ausnahmen nach § 

45 Abs. 7 BNatSchG gelten folgende Regelungen (vgl. § 58 Abs. 1, Abs. 3 

Nr. 8d NatSchG): 

- Die untere Naturschutzbehörde ist grundsätzlich für die Erteilung 

artenschutzrechtlicher Ausnahmen für (nur) besonders geschützte 

Arten zuständig. 

- Die höhere Naturschutzbehörde ist zuständig für die Erteilung ar-

tenschutzrechtlicher Ausnahmen für streng geschützte Arten. 

- Für den Fall, dass Ausnahmen sowohl für (nur) besonders als auch 

für streng geschützte Arten erforderlich sind oder der Geltungsbe-

reich eines Naturschutzgebiets betroffen ist, ist ausschließlich die 

 

 

VHT: Kenntnisnahme 

 

 

 

 

VHT: Kenntnisnahme 
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höhere Naturschutzbehörde für die Ausnahmeentscheidungen zu-

ständig. 

Im vorliegenden Fall werden Ausnahmen für streng geschützte Tierarten 

beantragt bzw. erforderlich – daher ist die Zuständigkeit der höheren Na-

turschutzbehörde für die Erteilung der Ausnahmen gegeben. 

 

 

VHT: Kenntnisnahme 

4.2 Materielle Anforderungen 

Die materiellen Anforderungen des speziellen Artenschutzes ergeben sich 

aus den speziellen artenschutzrechtlichen Verboten des § 44 Abs. 1 iVm 

Abs. 5 und den Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG 

sowie der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts. 

 

Nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 14.07.2011, 9 A 

12.10 (Ortsumgehung Freiberg) bestehen an der EU-Rechtskonformität 

der in § 44 Abs. 5 BNatSchG gesetzlich vorgenommenen Einschränkung 

des Tötungsverbots im Zusammenhang mit der Zerstörung von Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten Zweifel. Die Vogelschutzrichtlinie und die FFH-

Richtlinie beschränken das Tötungsverbot auf absichtliche Tötungen, wo-

bei die billigende Inkaufnahme von Tötungen auch unter den Absichtsbe-

griff fällt. Unvermeidbare Tötungen im Zusammenhang mit der Zerstö-

rung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten, deren ökologische Funktion 

im räumlichen Zusammenhang aufrecht erhalten wird, sind gemäß o.g. 

Urteil europarechtlich nicht freigestellt. 

 

Das BVerwG geht in ständiger Rechtsprechung davon aus, dass das Tö-

tungsverbot nicht erfüllt ist, wenn die betriebsbedingte Gefahr von Kolli-

sionen im Straßenverkehr unter Berücksichtigung der vorgesehenen 

Schadensvermeidungsmaßnahmen innerhalb des Risikobereichs verbleibt, 

der mit einem Verkehrsweg im Naturraum immer verbunden ist, ver-

gleichbar dem Risiko, dem einzelne Exemplare der jeweiligen Art im 

Rahmen des allgemeinen Naturgeschehens stets ausgesetzt sind (Urteil 

vom 9. Juli 2008 - BVerwG 9 A 14.07 - BVerwGE 131, 274 Rn. 91; ähn-

lich EuGH, Urteil vom 20. Mai 2010 - Rs. C-308/08 - Slg. 2010,I-4281 Rn. 

57 f.). Eine vergleichbare Bagatellgrenze hat das BVerwG auch bei Maß-

nahmen zur Errichtung eines Vorhabens statuiert. Wird das baubedingte 

 

 

VHT: Kenntnisnahme 

 

 

 

 

VHT: Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VHT: Kenntnisnahme 
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Tötungsrisiko durch Vermeidungsmaßnahmen bereits bis zur Schwelle des 

allgemeinen Lebensrisikos, dem die Individuen der jeweiligen Art ohnehin 

unterliegen, gesenkt, kann nach dem Maßstab praktischer Vernunft keine 

weitergehende artenschutzrechtliche Verantwortlichkeit bestehen 

(BVerwG, Urteil vom 8. Januar 2014, 9 A 4.13, Rn. 98, 99). 

 

Aus dem o.g. Freiberg-Urteil geht auch hervor, dass im Falle von ver-

meidbaren Eingriffen die Legalausnahme des § 44 Abs. 5 BNatSchG nicht 

zur Anwendung kommen darf. 

 

 

 

 

 

 

VHT: Kenntnisnahme 

 

4.3 Bewertung 

4.3.1 Aktualität und Vollständigkeit der Untersuchungen 

Aktualität der Untersuchungen: 

 

Die Erfassungen der Gutachterbüros beziehen sich z.T. auf die Jahre 2010 

(Nagel, TLÖ), 2011 (Nagel), 2013 (TLÖ), 2014 (TLÖ). Da sich in den letz-

ten sechs Jahren keine gravierenden Veränderungen der Habitatstruktu-

ren ergaben, sind auch keine wesentlichen Änderungen der Fauna und 

Flora zu erwarten; ausgenommen sind folgende Veränderungen bzgl. der 

Fledermäuse: 

 

 Nagel (2010: Potentielle Fledermausquartiere an und in Bäumen 

entlang der Bahnlinie Calw – Weil der Stadt, S. 6) weist darauf 

hin, dass die überwiegend festgestellten potenziellen Quartier-

bäume vom Typ „abstehende Rinde“ mit dem Verlust der Rinden-

taschen nach etwa 2 Jahren ihre Funktion verlieren und somit vie-

le 2010 festgestellte potenzielle Baumquartiere zum Zeitpunkt der 

Rodung wahrscheinlich nicht mehr existieren, dafür andere dazu 

gekommen sind. 

 

 Nagel (2011: Nutzung der Stützmauern im Einschnitt „im Hau“ der 

Bahnlinie Calw – Weil der Stadt durch Fledermäuse, S. 5) geht da-

von aus, dass die Fledermäuse im Einschnitt wahrscheinlich des-

halb weit oberhalb der Stützmauern jagen, weil der dort vorherr-

schende junge Baumbestand im belaubten Zustand für den Flug 

 

 

 

 

 

 

_ 

 

 

 

 

 

 

GÖG: Siehe Ausführungen unter Punkt 4.3.4.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

GÖG: Siehe Ausführungen unter Punkt 4.3.4.1. 
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der Fledermäuse zu dicht ist. Dieser Baumbestand im Einschnitt 

wurde im Jahr 2014 vor Beginn der Vegetationsperiode zurückge-

schnitten (GÖG 2014: Unterlagen zum Scoping-Termin Einschnitt 

„Im Hau“ S. 6) 

Vollständigkeit der Untersuchungen: 

 

Im Scoping-Papier zum Gesamtvorhaben (TLÖ Stand 20.03.2014, S. 34) 

ist festgehalten, dass flächendeckende Detektorbegehungen zur Ermitt-

lung der Raumnutzung durch Fledermäuse entlang der gesamten Stre-

ckenlänge durchgeführt werden sollen. Auch in den Scoping-Unterlagen 

zum Einschnitt „Im Hau“ (GÖG November 2014, S. 11) wird auf von Feb-

ruar bis Juli 2014 durchgeführte zusätzliche Untersuchungen für die Ar-

tengruppe Fledermäuse hingewiesen. Die Ergebnisse dieser im Scoping 

festgehaltenen Untersuchungen konnten in den vorgelegten Unterlagen 

nicht gefunden werden. Auf Nachfrage unsererseits über Ref. 24 beim 

Planungsbüro des Vorhabenträgers wurden 2014 keine zusätzlichen Er-

fassungen für die Artengruppe der Fledermäuse im Abschnitt im „Hau“ 

vorgenommen. 

 

 

 

 

 

 

 

GÖG: Die im Scopingpapier erwähnten Untersuchungen in bis 

dahin nicht erfassten Bereichen wurden im Zeitraum August 

2013 – August 2014 durchgeführt. Der Ergebnisbericht hierzu 

liegt seit März 2017 vor. Der Abschnitt "Im Hau" war nicht Be-

standteil dieser Nacherfassungen. Zur Überprüfung der aktuellen 

Nutzung des Einschnitts durch Fledermäuse siehe Punkt 4.3.4.1.  

4.3.2. Unstimmigkeiten zwischen saP und LBP 

Wir weisen darauf hin, dass Maßnahmen in der saP z. T. anders formuliert 

sind als im LBP und hier die Bezüge z. T. nicht stimmen (z. B. V6 des LBP 

„Beschränkung der Gehölzentnahme“ enthält weitergehende, aus Arten-

schutzsicht erforderliche Festlegungen als die entsprechende V2 der saP; 

bei V20 des LBP „Kontrollbegehung durch ökologische Baubegleitung“ 

fehlt die Kennzeichnung als Maßnahme der saP V2). Da es unter Punkt 

6.3 „Sicherung der Maßnahmen“ der saP heißt, dass die formalrechtliche 

Absicherung der Maßnahmen durch Übernahme in den LBP erfolgt, sollte 

hier noch einmal ein Abgleich und eine Ergänzung der Maßnahmen (s. u.) 

erfolgen. 

 

 

GÖG: Unstimmigkeiten werden durch redaktionelle Anpassungen 

beseitigt.  

4.3.3 Methodische Korrektheit der saP 

Die Abgrenzung des Untersuchungsgebiets ist nicht zu beanstanden. Me-

thodische Standards zur Erfassung der Fauna wurden eingehalten. 

 

 

VHT: Kenntnisnahme 
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Eine Abschichtungstabelle begründet, welche Arten im Rahmen einer ar-

tenschutzfachlichen Prüfung weiter untersucht (= vertiefende Behand-

lung) werden sollten. 

Das in den Untersuchungen berücksichtigte Artenspektrum und die Un-

tersuchungstiefe lässt sich wie folgt bewerten: 

4.3.3.1 Bewertung des geprüften Artenspektrums nach Anhang IV 

der FFH-Richtlinie 

Die Prüfung aller in Baden-Württemberg verbreiteten, streng geschützten 

Arten – mittels Abschichtungstabelle – ergab nachfolgend aufgelistete 

Arten, die einer artbezogenen Betrachtung unterzogen wurden: 

- Fransenfledermaus 

- Kleiner Abendsegler 

- Rauhautfledermaus 

- Zwergfledermaus 

- Schlingnatter 

- Zauneidechse 

- Großer Feuerfalter 

Der Ausschluss des Vorkommens von Arten ohne Nachweis, ohne bewer-

tungsrelevante Erfassungsergebnisse und außerhalb bekannter Verbrei-

tungsgebiete ist nicht zu beanstanden bzw. erscheint plausibel. Die o.g. 

und aufgelisteten Arten wurden im Untersuchungsgebiet (= UG) nachge-

wiesen. Vorkommen dieser Arten im UG sind nach Auffassung des Refe-

rats 56 plausibel. 

 

Zu den Fledermäusen ist einschränkend zu sagen, dass Jagdgebietsnach-

weise zur Schwärmzeit (Nagel 2011) auch für die Wochenstubenzeit zu-

grunde gelegt werden – zu diesen Zeiten können aber deutliche Unter-

schiede im Raumnutzungsverhalten von Fledermäusen bestehen. Da bei 

den Untersuchungen zur Schwärmzeit im „Hau“ aber ein großes, sich 

weitgehend mit den übrigen Untersuchungen zur HHB deckendes Arten-

spektrum festgestellt wurde, wird diese Vorgehensweise bzgl. der Bewer-

 

 

 

VHT: Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VHT: Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

GÖG: Siehe Punkt 4.3.4.1.  
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tung von Quartierverlusten und damit im Zusammenhang stehenden Tö-

tungen vor dem Hintergrund weniger anzunehmender vorhandener Quar-

tiermöglichkeiten für ausreichend erachtet. Für die Bewertung des Kollisi-

onsrisikos fehlen aber konkrete Untersuchungen zur Nutzung des Ein-

schnitts durch Fledermäuse nach Entfernung der Gehölze 2014. 

 

 

Fazit: Nach der vor Beginn der Vegetationsperiode 2014 erfolgten Entfer-

nung des Baumbestands im Einschnitt im „Hau“ besteht eine andere Aus-

gangssituation für die Bewertung des Kollisionsrisikos als zum Zeitpunkt 

der Untersuchung von Nagel (2011). Im Scopingpapier werden zusätzli-

che Untersuchungen zur Raumnutzung von Fledermäusen von Februar bis 

Juli 2014 genannt. Diese wurden jedoch für den Abschnitt im „Hau“ nicht 

durchgeführt. 

 

 

 

 

 

 

 

GÖG: Siehe Punkt 4.3.4.1.  

 

4.3.3.2 Bewertung des geprüften Artenspektrums von Vogelarten 

Die Prüfung aller in Baden-Württemberg verbreiteten, besonders ge-

schützten Vogelarten – mittels Abschichtungstabelle – ergab nachfolgend 

aufgelistete Arten, die einer artbezogenen oder gildenbezogenen Betrach-

tung unterzogen wurden: 

- Amsel 

- Blaumeise 

- Buchfink 

- Buntspecht 

- Dorngrasmücke 

- Eichelhäher 

- Erlenzeisig 

- Feldlerche 

- Feldsperling 

- Gartenbaumläufer 

- Gartengrasmücke 

- Gimpel 

 

 

VHT: Kenntnisnahme 
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- Goldammer 

- Grauschnäpper 

- Grünspecht 

- Hänfling 

- Haubenmeise 

- Heckenbraunelle 

- Klappergrasmücke 

- Kleiber 

- Kohlmeise 

- Mönchsgrasmücke 

- Ringeltaube 

- Rotkehlchen 

- Singdrossel 

- Sommergoldhähnchen 

- Star 

- Stieglitz 

- Sumpfmeise 

- Tannenmeise 

- Wintergoldhähnchen 

- Zaunkönig 

- Zilpzalp 

 

Als Quelle für die Erfassungen wird TLÖ (2014: Geplante Reaktivierung 

der Bahnstrecke Calw – Weil der Stadt Scoping-Papier Stand 20.03.2014) 

genannt. 

 

Die zunächst nicht vorgelegten Ergebnisse der in den Scoping-Unterlagen 

zum Einschnitt „Im Hau“ (GÖG November 2014, S. 11) erwähnten zu-

sätzlich von Februar bis Juli 2014 durchgeführten Untersuchungen für die 

Artengruppe der Vögel wurden unsererseits über Ref. 24 vom Vorhaben-

träger angefordert und geprüft. Hieraus ergaben sich keine weiteren rele-

vanten Arten oder zusätzliche Erkenntnisse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VHT: Kenntnisnahme 

 

 

 

VHT: Kenntnisnahme 
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Fazit: Die nach den vorliegenden Untersuchungsergebnissen getroffene 

Abschichtung ist plausibel. 

 

 

 

 

VHT: Kenntnisnahme 

4.3.4 Bewertung der Verbotsprüfung und Maßnahmen der saP 

Soweit hier nichts anderes ausgeführt wird, wird der Verbotsprüfung und 

den Maßnahmen der saP zugestimmt1. 

1
……nach Vorlage der erforderlichen Unterlagen und in einem neuen Verfahren… 

 

 

VHT: Kenntnisnahme. Wir bitten um abschließende Regelungen 

im Planfeststellungsbeschluss.  

4.3.4.1 Fledermäuse 

Entgegen den Ausführungen des Vorhabenträgers werden nach Auffas-

sung der höheren Naturschutzbehörde artenschutzrechtliche Verbotstat-

bestände bei betroffenen Fledermausarten (v.a. Fransenfledermaus, 

Zwergfledermaus, Rauhautfledermaus und Kleiner Abendsegler) im Zuge 

der Sanierung der Stützmauern ausgelöst. 

 

Nach Nagel (2011) ist zwar wegen des fehlenden Schwärmverhaltens bei 

den Untersuchungen zur Schwärmzeit davon auszugehen, dass es sich 

bei den Stützmauern im „Hau“ mit möglichen Zugängen zu dahinter lie-

genden Steinschüttungen nicht um ein traditionelles Schwärm- und Win-

terquartier für eine größere Zahl von Fledermäusen handelt. Die Nutzung 

durch Einzeltiere als Winter- und Sommerquartier wird in der vorliegen-

den saP aber nicht ausgeschlossen. Trotz der vorgesehenen und noch zu 

ergänzenden Vermeidungsmaßnahmen (s. u.) sind dabei Situationen vor-

stellbar (Spalten der Stützmauern bzw. dahinter liegende Steinschüttung 

auch mit Endoskop nicht vollständig einsehbar), in denen Einzeltiere 

übersehen werden und bei der Sanierung der Stützmauern zu Schaden 

kommen. Ausgleichsquartiere für den Wegfall einzelner Spaltenquartiere 

der Stützmauern werden ggf. nicht vor Maßnahmenbeginn angenommen. 

Daher ist im Rahmen der Planfeststellung eine Ausnahme für die Tötung 

von Einzeltieren im Zusammenhang mit der Sanierung der Stützmauern 

sowie für den Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten in diesem Zu-

 

 

GÖG: Eine sommerliche Nutzung der Spaltenquartiere in den 

Stützmauern wurde vorliegend bereits von Herrn Dr. Nagel (Na-

gel 2011) aufgrund fehlender Eignung ausgeschlossen. Vorsorg-

lich wird zur Überprüfung einer Nutzung des Einschnitts durch 

Fledermäuse seit Mai 2017 die sommerliche Aktivität und bis 

September 2017 die Schwärmphase anhand von Detektorbege-

hungen in Kombination mit Dauererfassungen (Batcorder) unter-

sucht. Die bisherigen Zwischenergebnisse bestätigen die Ein-

schätzung von Herrn Dr. Nagel. Den Mauerspalten fehlt die 

Quartierseignung und die Fledermausaktivität ist überaus gering. 

Es ist daher auch weiterhin nicht von einer Nutzung der Stütz-

mauern als Sommerquartier auszugehen.  

 

Eine Nutzung der Stützmauern als Winterquartier wurde im Jahr 

2011 basierend auf den Erfassungsergebnissen der Detektorbe-

gehungen und den automatischen Dauererfassungen „als wenig 

wahrscheinlich“ angesehen. Weshalb nach Aussagen von Herrn 

Dr. Nagel die Fledermäuse in diesem Zusammenhang „nicht wei-

ter berücksichtigt werden“ müssen. Es ist unwahrscheinlich, dass 

zwischenzeitlich eine Besiedlung stattgefunden hat und die An-

nahme von Herrn Dr. Nagel revidiert werden muss. Eine ab-

schließende Verifizierung sollen die laufenden Untersuchungen 
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sammenhang erforderlich. 

 

Sofern sich bei der Sanierung der Stützmauern zeigen sollte, dass diese 

wider Erwarten durch eine größere Zahl von Fledermäusen genutzt wird, 

wäre hierfür eine gesonderte Ausnahme mit entsprechendem Maßnah-

menkatalog zu beantragen. Alternativ könnte die Ausnahme für letzteren 

Fall bereits im Rahmen der Planfeststellung erteilt werden, wenn noch ein 

geeignetes Risikomanagement vorgelegt wird. 

 

bringen, deren Ergebnisse im Herbst 2017 vorliegen werden. 

 

Selbst wenn sich aus den aktuellen Erfassungen – entgegen der 

bisherigen Ergebnisse – eine Nutzung der Stützmauern ergeben 

sollte, so führt der Wegfall einzelner Spaltenquartiere nicht zur 

Erfüllung eines Verbotstatbestandes gem. § 44 (1) Nr. 3 

BNatSchG (Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten), da 

durch die verbleibenden Spalten die ökologische Funktion im 

räumlichen Zusammenhang auch weiterhin gegeben ist. Die Er-

füllung des Verbotstatbestands der Tötung von Einzeltieren gem. 

§ 44 (1) Nr. 1 BNatSchG kann durch eine zusätzliche Kontrolle 

der Spalten unmittelbar vor dem Eingriff nahezu ausgeschlossen 

werden (Ergänzung V8 (saP) bzw. V19 (LBP)). 

In den Formblättern der saP wird aufgrund des Flug- und Jagdverhaltens 

speziell bei Fransen- und Zwergfledermaus auf die Empfindlichkeit ge-

genüber kollisionsbedingter Mortalität an Schienenwegen hingewiesen 

und darauf, dass sich das Kollisionsrisiko in Einschnittslagen erhöhen 

kann. Auch beim Kleinen Abendsegler als Art mit wenig strukturgebunde-

nem Flugverhalten und Jagd im freien Luftraum wird auf ein mögliches 

erhöhtes Tötungsrisiko an Engstellen wie z. B. in Einschnitten hingewie-

sen. Die saP konstatiert, dass sich das Tötungsrisiko für die näher be-

trachteten Fledermausarten durch Kollisionen nicht signifikant erhöhen 

wird. Dabei stützt sich die Argumentation im Wesentlichen darauf, dass 

die Fledermäuse bei der Untersuchung von Nagel (2011) in großer Höhe 

weit oberhalb der Stützmauern flogen. Nagel (2011) weist im Bericht je-

doch darauf hin, dass die Fledermäuse wahrscheinlich deshalb weit ober-

halb der Stützmauern jagen, weil der im Einschnitt vorherrschende junge 

Baumbestand im belaubten Zustand für den Flug der Fledermäuse zu 

dicht ist. Dieser Gehölzbestand im Einschnitt wurde bereits im Jahr 2014 

vor Beginn der Vegetationsperiode zurückgeschnitten; aufgrund der Si-

cherheitsvorgaben (Rückschnittzone) sind im Einschnitt bei laufendem 

Bahnbetrieb keine Gehölze zulässig. Es liegt somit eine andere Ausgangs-

situation für die Bewertung des Kollisionsrisikos vor als zum Zeitpunkt der 

2010 durchgeführten Untersuchungen von Nagel (2011). Gerade für die 

zur Schwärmzeit regelmäßig und mit einer größeren Zahl von Kontakten 

im „Hau“ jagend nachgewiesene Zwergfledermaus ist bekannt, dass diese 

zur Jagd bevorzugt windgeschützte Bereiche nutzt, wie diese zwischen 

GÖG: Nach Aussage von Herrn Dr. Nagel nutzen die Fledermäu-

se den Geländeeinschnitt weit oberhalb der Stützmauern als 

Jagdgebiet. Dieses Verhalten konnte auch bei den seit Mai 2017 

durchgeführten Begehungen bestätigt werden, da sich alle beo-

bachteten Fledermäuse weit oberhalb der Stützmauern (in ca. 

20-30 m Höhe) aufhielten. Die aktuellen Ergebnisse deuten da-

her darauf hin, dass der letztmalig 2014 durchgeführte Trassen-

freischnitt keinen Einfluss auf das Flugverhalten der Fledermäuse 

in diesem Bereich gehabt hat. Es ist daher auch weiterhin nicht 

von einem erhöhten Kollisionsrisiko im Einschnittsbereich auszu-

gehen. 

 

VHT: Der Einschnitt „Im Hau“ wurde auch vor der Begehung 

durch Herrn Dr. Nagel regelmäßig freigeschnitten. Ferner konnte 

sich auch aufgrund der Standortbedingungen „Im Hau“ ein dich-

ter Baumstand nicht entwickeln. 

 

K&K: Hinsichtlich des Kollisionsrisikos wird auf das Urteil des 

7. Senats vom 9. Februar 2017 - BVerwG 7 A 2.15, Rn. 466, 

hingewiesen. Hiernach ist der individuenbezogene Tatbestand 

des Tötungsverbots (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) mit Blick auf 

die bei einem Bauvorhaben nie völlig auszuschließende Gefahr 

von Kollisionen geschützter Tiere mit Kraftfahrzeugen erst dann 

erfüllt, wenn das Vorhaben dieses Risiko in einer für die be-
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den Stützmauern bestehen. Eine signifikante Erhöhung des Tötungsrisi-

kos kann somit nicht ausgeschlossen werden. 

 

Die im Scoping genannten Detektorbegehungen zur Ermittlung der 

Raumnutzung durch Fledermäuse 2014 sind für den Abschnitt im „Hau“ 

nicht durchgeführt worden, so dass keine konkreten Erkenntnisse für die 

Nutzung des Einschnitts als Jagdgebiet vorliegen. 

 

Bzgl. der Bewertung des Kollisionsrisikos kommen aus unserer Sicht in 

Frage: 

 

- eine worst case-Betrachtung (signifikant erhöhtes Tötungsrisiko gege-

ben) mit Überprüfung/Nachsteuerung über ein Monitoring incl. Risikoma-

nagement und FCS-Maßnahmen; entsprechende Unterlagen sind für eine 

Ausnahmeerteilung nachzureichen 

- oder ein Nachholen von Untersuchungen zur Ermittlung der tatsächli-

chen Nutzung des Einschnitts als Jagdgebiet 2017 (Detektorbegehungen 

zur Wochenstuben- und Schwärmzeit sowie automatische Lautaufzeich-

nungen an dabei festgestellten Aktivitätsschwerpunkten, Methodenstan-

dards s. Leistungsbild Fauna in der Straßenplanung). 

 

 

troffene Tierart signifikanten Weise erhöht.  

 

Davon kann nur ausgegangen werden, wenn es um Tiere solcher 

Arten geht, die aufgrund ihrer Verhaltensweisen gerade im Be-

reich des Vorhabens ungewöhnlich stark von den Risiken des 

dadurch verursachten Verkehrs betroffen sind und diese beson-

deren Risiken sich durch die konkrete Ausgestaltung des Vorha-

bens einschließlich der geplanten Vermeidungs- oder Minde-

rungsmaßnahmen nicht beherrschen lassen (BVerwG, Urteile 

vom 18. März 2009 - 9 A 39.07 - Buchholz 407.4 § 17 FStrG Nr. 

201 Rn. 58 und vom 6. November 2013 - 9 A 14.12 - BVerwGE 

148, 373 Rn. 114).  

 

Das Risiko kollisionsbedingter Verluste von Einzelexemplaren 

muss einen Risikobereich übersteigen, der mit einem Verkehrs-

weg im Naturraum immer verbunden ist. Dies folgt aus der 

Überlegung, dass es sich bei den Lebensräumen der gefährdeten 

Tierarten nicht um "unberührte Natur" handelt, sondern um von 

Menschenhand gestaltete Naturräume, die aufgrund ihrer Nut-

zung durch den Menschen ein spezifisches Grundrisiko bergen. 

Bei der Frage, ob sich für das einzelne Individuum das Risiko, 

Opfer einer Kollision durch einen neuen Verkehrsweg zu werden, 

signifikant erhöht, darf daher nicht außer Acht gelassen werden, 

dass Verkehrswege zur Ausstattung des natürlichen Lebens-

raums der Tiere gehören und deshalb besondere Umstände hin-

zutreten müssen, damit von einer signifikanten Gefahr durch 

einen neu hinzukommenden Verkehrsweg gesprochen werden 

kann; ein Nullrisiko ist nicht zu fordern (BVerwG, Urteile vom 

28. April 2016 - 9 A 9.15 - BVerwGE 155, 91 Rn. 141 und vom 

10. November 2016 - 9 A 18.15 - Rn. 83).   

Nagel (2010) hat nur Quartierbäume festgestellt, die sich potenziell für 

eine Nutzung durch die festgestellten Fledermausarten eignen. Die tat-

sächliche Quartiernutzung durch Fledermäuse wurde nicht untersucht. 

Nach Nagel (2010) ist insgesamt nur eine geringe Zahl von potenziellen 

Quartierbäumen unter den für die Fällung vorgesehenen Gehölzen zu er-

warten, so dass kein Wegfall von essentiellen Wochenstubenwechselquar-

tieren Baumhöhlen-bewohnender Fledermausarten zu erwarten ist. Im 

GÖG: Der Aussage kann zugestimmt werden. Aus diesem Grund 

wurden zwischen Februar – April 2016 durch die Gruppe für öko-

logische Gutachten die potenziellen Fledermausquartierbäume 

entlang der Gesamttrasse nachkartiert. Von Herrn Dr. Nagel 

wurden für den Abschnitt "Im Hau" zwei Fledermausquartier-

bäume erfasst. Im Rahmen der Nachkartierung 2016 wurden  

zusätzliche Quartierbäume dokumentiert. LBP und saP werden 
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Sinne einer worst case-Betrachtung muss aber davon ausgegangen wer-

den, dass auch Einzelquartiere eine funktionale Bedeutung z. B. als Balz- 

oder Paarungsquartier haben können, die auszugleichen ist. 

 

Bei der Fällung der Gehölze und bei der Sanierung der Stützmauern sind 

Tötungen oder Verletzungen von Fledermäusen durch eine Kombination 

von Maßnahmen so weit wie möglich zu vermeiden; Quartierverluste sind 

auszugleichen: 

 

 

a) Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen im Zuge von Gehölzfäl-

lungen 

 

Zunächst gehen wir entsprechend der Aussage des Vorhabenträ-

gers davon aus, dass im Bereich des Planfeststellungsverfahrens 

„Im Hau“ im Winter 2016/2017 keine vorhabenbezogenen Fäll- 

und Rodungsarbeiten erfolgen (vgl. auch S. 3 des Beschlusses des 

VG Karlsruhe vom 21.12.2016, Az. 8 K 6501/16) und dies bis zum 

rechtskräftigen Abschluss des Planfeststellungsverfahrens auch so 

bleibt. 

 

 Nach Nagel (2010:) ist davon auszugehen, dass bei der Kartierung 

2010 festgestellte potenzielle Quartierbäume vom Typ „abstehen-

de Rinde“ und „Spalten“ aktuell möglicherweise nicht mehr existie-

ren, dafür aber neue dazu gekommen sind. Als Grundlage für eine 

Vermeidung von Tötungen bei Eingriffen in Gehölze (V1, V2) muss 

daher zunächst eine Erfassung aktuell vorhandener potenzieller 

Quartierbäume durch einen Fledermausexperten (ÖBB V8) erfol-

gen. 

 

 Das Vorgehen bei der Fällung von potenziellen Quartierbäumen ist 

zu vereinheitlichen (Integration der weitergehenden, erforderli-

chen Maßnahmen im LBP V6 in V2 der saP): Verschluss soweit 

möglich nach dem Reusenprinzip und Fällung nach Kontrolle und 

ggf. Bergung durch die ÖBB im September/Oktober solange die 

Tiere noch aktiv sind). 

 

entsprechend angepasst.  

 

VHT: Eine weitere Kartierung der Quartierbäume durch die Öko-

logische Baubegleitung unmittelbar vor Baubeginn wird zuge-

sagt. Soweit die ökologische Funktion vor Ort nicht gewährleistet 

werden kann, wird bei Entfall eines Quartierbaumes ein Aus-

gleich durch das Aufhängen von Quartierkästen im Verhältnis 

1:3 zugesagt. LBP und saP werden entsprechend angepasst. 

 

 

 

 

 

K&K: Der Beschluss des Verwaltungsgerichts Karlsruhe vom 

21. Dezember 2016, Az. 8 K 6501/16, wurde auf die Beschwerde 

des Vorhabenträgers durch Beschluss des Verwaltungsgerichts-

hofes Baden-Württemberg vom 17. Mai 2017, Az. 5 S 88/17 mit 

Ausnahme der Streitwertfestsetzung geändert. Der Antrag des 

NABU wurde vom Verwaltungsgerichtshof auch insoweit abge-

lehnt, als ihm das Verwaltungsgericht entsprochen hatte.  

 

GÖG/VHT: Siehe oben 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÖG: saP und LBP werden vereinheitlicht. Ergänzung durch 

Maßnahme V3a LBP: Das Verschließen der Bäume, welche als 

Sommerquartier durch Fledermäuse genutzt werden können, 

darf nur im September / Oktober durchgeführt werden, wenn die 

Tiere noch aktiv sind. Mindestens 4 Tage vor der geplanten Fäl-

lung, jedoch nicht vor September, müssen potenzielle Quartiere 

mit einer Folie so verschlossen werden, dass evtl. in den Höhlen 



Seite 17 von 41 

 

 

 

 

 

 

 

 Stammabschnitte mit Baumhöhlen sind zu bergen und an anderer, 

geeigneter Stelle zu fixieren. 

 

 In Abhängigkeit von Art und Anzahl der festgestellten verloren ge-

henden potenziellen Baumquartiere muss ein Mehrfaches an ge-

eigneten Kästen (Orientierungswerte nach Runge et al. 2010, 

Festlegung und Dokumentation durch die ÖBB) angebracht werden 

in Kombination mit der Schaffung von Habitatbaumgruppen ohne 

forstliche Nutzung. Die Ersatzquartiere sind in als Jagdgebiet gut 

geeigneten Wäldern im räumlichen Zusammenhang, aber nicht im 

„Hau“, vorzusehen. 

 

 Fledermaus- (ebenso wie Vogelnist-)kästen müssen neben der In-

stallation kontrolliert, gewartet und bei Bedarf auch ersetzt wer-

den. 

 

b) Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen im Zuge der Sanierung 

von Stützmauern 

 

 Nach Nagel (2011) ist wegen des fehlenden Schwärmverhaltens 

bei den Untersuchungen zur Schwärmzeit davon auszugehen, dass 

es sich bei den Stützmauern im „Hau“ mit möglichen Zugängen zu 

dahinter liegenden Steinschüttungen nicht um ein traditionelles 

Schwärm- und Winterquartier für eine größere Zahl von Fleder-

mäusen handelt. Die Nutzung durch Einzeltiere als Winter- und 

Sommerquartier wird in der vorliegenden saP aber nicht ausge-

schlossen. Die Stützmauern dürfen daher nach vorheriger Kontrol-

le und ggf. Bergung durch einen Fledermausexperten (ÖBB) sa-

niert werden; Arbeiten bei denen Fledermäuse zu Schaden kom-

men können, sind so weit wie möglich außerhalb der Winterschlaf-

befindliche Tiere diese ohne Probleme verlassen können. Durch 

die Folie ist gewährleistet, dass die Tiere bis zur Fällung das 

Quartier verlassen aber nicht wieder in dieses zurückkehren 

können. Die Freigabe zur Fällung erfolgt durch einen Fachgut-

achter im Rahmen der ökologischen Baubegleitung und muss im 

Winter erfolgen. 

 

GÖG: Ergänzung erfolgt im Maßnahmenblatt V3b. 

 

 

VHT: Siehe oben 

 

GÖG: Sofern nach erfolgter Prüfung (siehe Vorhabenträger 

oben) die ökologische Funktion nicht gewährleistet werden kann, 

erfolgt die Ergänzung als Maßnahme CEF 2. 

 

 

 

 

VHT: Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

GÖG: Siehe oben 
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zeit durchzuführen (Ergänzung einer zeitlichen Beschränkung in 

V2). Bei unerwartetem Vorfinden von Fledermäusen während der 

Sanierung sind die Arbeiten vorläufig einzustellen und ein Fleder-

mausexperte (ökologische Baubegleitung V2, V8) umgehend zu in-

formieren. Das weitere Vorgehen ist mit der höheren Naturschutz-

behörde abzustimmen. 

 

 Sofern die Quartiernutzung von Spalten der Stützmauern durch 

einzelne Fledermäuse oder deren Spuren festgestellt wird, sind als 

Ausgleich vergleichbare Spaltenquartiere an geeigneten Durchläs-

sen etc. im räumlichen Zusammenhang ohne Kollisionsrisiko vor-

zusehen und zu dokumentieren (Menge und Qualität bestimmt die 

ÖBB nach exakter Analyse vor Ort). Für diesen Fall ist einer Aus-

nahme vom Verbot des § 44 Abs. 1 Nr. 1 und 3 BNatSchG im 

Rahmen des Planfeststellungsbeschlusses erforderlich (s.o.). Die 

Ersatzquartiere werden regelmäßig kontrolliert und bei Bedarf ge-

wartet bzw. ersetzt. 

 

 Für den Fall, dass die Stützmauern als Quartier für eine größere 

Anzahl von Tieren dienen, ist zu gegebener Zeit eine entsprechen-

de Ausnahme zu beantragen und ein FCS-Konzept vorzulegen. Al-

ternativ könnte die Ausnahme für diesen Fall bereits im Rahmen 

der Planfeststellung erteilt werden, wenn noch ein geeignetes Risi-

komanagement vorgelegt wird. 

 

 

 

 

 

 

 

GÖG: Siehe oben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÖG: Siehe oben 

Fazit: 

 

Entgegen den Ausführungen des Vorhabenträgers werden nach Auffas-

sung der höheren Naturschutzbehörde artenschutzrechtliche Verbotstat-

bestände bei den betroffenen Fledermausarten (v.a. Fransen-, Zwerg-, 

Rauhautfledermaus und Kleiner Abendsegler) im Zuge der Sanierung der 

Stützmauern ausgelöst. Hierfür ist eine Ausnahme erforderlich. Hierbei 

wird davon ausgegangen, dass nur einzelne Tiere betroffen sind. 

 

Für den Fall, dass die Stützmauern als Quartier für eine größere Anzahl 

von Tieren dienen, ist eine entsprechende Ausnahme zu beantragen und 

ein FCS-Konzept vorzulegen. Alternativ könnte die Ausnahme für diesen 

Fall bereits im Rahmen der Planfeststellung erteilt werden, wenn ein ge-

 

 

GÖG: Aus Sicht des Gutachters ist unter Berücksichtigung der 

aktuellen Erfassungsergebnisse (Detektorbegehungen, automati-

sche Dauererfassungen, Baumhöhlenkartierungen) weder eine 

Ausnahme noch ein Ausgleich erforderlich.  

 

Die Erfüllung des Verbotstatbestands der Tötung kann durch die 

zu erwartenden Ergebnisse der aktuellen Erfassungen in Kombi-

nation mit einer ökologischen Baubegleitung ausgeschlossen 

werden.  

 

Das Verschließen einzelner Spalten bzw. Entfall einzelner poten-
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eignetes Risikomanagement vorgelegt wird. 

 

Eine signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos zumindest der Zwergfle-

dermaus durch Kollisionen mit Zügen im Einschnitt kann anhand der vor-

liegenden Untersuchung von Nagel (2011) nicht ausgeschlossen werden. 

Konkrete Untersuchungen zur Jagdaktivität im „Hau“ nach Entfernung der 

Gehölze 2014 und zu allen relevanten Aktivitätszeiten von Fledermäusen 

liegen nicht vor. Bzgl. der Bewertung des Kollisionsrisikos ist eine worst 

case-Betrachtung (signifikant erhöhtes Tötungsrisiko gegeben) mit Über-

prüfung/Nachsteuerung über ein Monitoring incl. Risikomanagement und 

FCS-Maßnahmen oder ein Nachholen der Untersuchungen entsprechend 

der Methodenstandards erforderlich. 

 

Eine Erfassung aktuell vorhandener potenzieller Quartierbäume durch 

einen Fledermausexperten muss erfolgen (ÖBB V8). Der Verlust von ein-

zelnen Baumquartieren für Fledermäuse ist durch ein Maßnahmenpaket 

(Fledermauskästen und Nutzungsverzicht-Habitatbaumgruppe, Berück-

sichtigung der Anforderungen nach Runge et al. 2010) auszugleichen. 

Gleiches gilt für vereinzelt als Winter- oder Sommerquartier genutzte 

Spalten der Stützmauern. Die Vermeidungsmaßnahmen der saP V1 und 

V2 sind entsprechend der hier erfolgten Ausführungen zur Vermeidung 

von Tötungen zu ergänzen. 

 

In Abhängigkeit von der Anzahl der von der ÖBB festgestellten verloren 

gehenden potenziellen Baumquartiere und tatsächlich genutzten Spalten-

quartiere und entsprechend festgelegten Ersatzquartiere ist ein Monito-

ringkonzept incl. Risikomanagement mit der zuständigen Naturschutzbe-

hörde (UNB für CEF-Maßnahmen, HNB im Rahmen einer artenschutz-

rechtlichen Ausnahme) abzustimmen. Bei einer worst case-Betrachtung 

des Kollisionsrisikos (signifikant erhöhtes Tötungsrisiko s. 5.3.2) ist 

gleichzeitig ein Monitoringkonzept incl. Risikomanagement nachzureichen. 

zieller Höhlenbäume wiederum erfüllt den Verbotstatbestand der 

Zerstörung nicht, da die ökologische Funktion im räumlichen 

Zusammenhang auch weiterhin gegeben ist. 

4.3.4.2 Vögel 

Grünspecht: 

Mind. 1 Höhle wird zerstört und ohne Begründung kein Ausgleich angebo-

ten. Dieser ist aber erforderlich. Mindestens drei Altbäume sind dauerhaft 

aus der Nutzung zu nehmen. 

 

 

 

GÖG: Der Verlust einer einzelnen Höhle erfüllt aus Sicht des 

Gutachters den Verbotstatbestand der Zerstörung nicht, da da-

von auszugehen ist, dass die ökologische Funktion im räumli-
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Gilde Höhlenbrüter und Halbhöhlen-/Nischenbrüter: 

Vorkommen sind im Untersuchungsgebiet bekannt, Vermeidungsmaß-

nahmen (V1 und V2) werden durchgeführt, CEF -Maßnahmen sind für 

entfallene Quartiere jedoch zwingend erforderlich. Folgende Maßnahmen 

sind zusätzlich notwendig: 

Die ÖBB untersucht vor den Gehölzfällungen zuerst die aktuell vorhande-

nen Höhlenbäume für Vögel. Die ÖBB legt nach Erhebung der Anzahl an 

wegfallenden Quartieren eine quantitativ und qualitativ gleichwertige An-

zahl an Nistkästen fest. 

chen Zusammenhang erhalten bleibt. Ein Ausgleich ist deshalb 

nicht erforderlich. 

 

 

GÖG: Auf Grundlage der aktuellen Nacherfassung aus dem Jahr 

2016 muss von einem Verlust von max. 13 geeigneten Höhlen 

ausgegangen werden.  

 

 

VHT: Siehe oben  

4.3.4.3 Sonstiges 

 Der gesamte verfahrensgegenständliche Bahnstreckenabschnitt ist 

wegen zahlreicher sensibler Arten (z.B. Fledermäuse, Amphibien, 

Reptilien, Insekten und im weiteren Verlauf auch Krebsen) ohne 

Insektizide, Herbizide oder Fungizide zu behandeln, da diese Mittel 

negative Auswirkungen auf die Tier- und Pflanzenarten (Anreiche-

rung von Pflanzenschutzmitteln im Rahmen der Nahrungskette) 

haben. Im NSG sind sie ohnehin aufgrund der NSG-VO nicht zu-

lässig (s.o. Ziff. 3). Vorschläge für alternative Methoden der Besei-

tigung von Bewuchs finden sich in BAY et al. (1991) 

 

 Sämtliche Kompensationsmaßnahmen sind im Kompensationsver-

zeichnis zu erfassen (§ 17 Abs. 6 BNatSchG). 

 

 

VHT: Zusage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VHT: Kenntnisnahme 

 

4.3.5 Bewertung der Ausnahmeprüfung 

4.3.5.1 Zumutbare Alternativen 

Eine Ausnahme ist nur gerechtfertigt, wenn zumutbare Alternativen nicht 

gegeben sind (§ 45 Abs. 7 Satz 2 BNatSchG). Hierunter sind sowohl 

Standort- als auch Ausführungsalternativen zu verstehen. 

 

 

 

 

VHT: Kenntnisnahme 
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4.3.5.2 Nicht-Verschlechterung des Erhaltungszustandes der Ar-

ten 

Die Erteilung einer artenschutzrechtlichen Ausnahme für Fledermausarten 

setzt voraus, dass die Durchführung des Vorhabens 

a) zu keiner Verschlechterung des günstigen Erhaltungszustandes 

führt, 

b) den ggf. jetzt ungünstigen Erhaltungszustand nicht weiter ver-

schlechtert und die Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustan-

des nicht behindert.  

Für Arten mit unbekanntem Erhaltungszustand muss im Sinne eines 

worst-case-Ansatzes von einem ungünstigen Erhaltungszustand ausge-

gangen werden. 

Eine Prognose der Beeinträchtigung des Erhaltungszustandes der be-

troffenen Fledermausarten ist bisher nicht erfolgt, da der Vorhabenträger 

nicht von einem Ausnahmeerfordernis für die o.g. Fledermausarten aus-

gegangen ist. Eine solche Prognose wäre nachzuholen und vorzulegen. 

 

 

 

VHT: Kenntnisnahme 

4.3.5.3 Zwingendes überwiegendes öffentliches Interesse 

Eine Ausnahme für die o.g. Arten ist nur gerechtfertigt, wenn der Vorha-

benträger ein zwingendes überwiegendes öffentliches Interesse für sein 

Vorhaben geltend machen kann. (§ 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 5 BNatSchG). 

 

Als zwingender Grund des öffentlichen Interesses wird nachvollziehbar die 

Schaffung eines attraktiven Schienenpersonennahverkehrs zur besseren 

Anbindung an den Großraum Stuttgart genannt, von dem insbesondere 

viele Berufspendler profitieren können. 

 

Bei der Prüfung der zwingenden Gründe des überwiegenden öffentlichen 

Interesses ist jedoch das „Überwiegen des öffentlichen Interesses“ das 

entscheidende Tatbestandsmerkmal. Überwiegend sind all diejenigen öf-

fentlichen Interessen, die in nachvollziehbarer Abwägung den Belangen 

des europäischen Artenschutzes vorgehen. 

 

 

VHT: Kenntnisnahme 

 

 

 

VHT: Kenntnisnahme 

 

 

 

 

VHT: Kenntnisnahme 
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Erforderlich ist also eine Abwägung: Das Gewicht der für das konkrete 

Vorhaben streitenden Gemeinwohlbelange muss auf der Grundlage der 

Gegebenheiten des Einzelfalls nachvollziehbar bewertet und mit den ge-

genläufigen Belangen des Artenschutzes abgewogen werden. Woraus sich 

das überwiegende Gewicht ergibt, muss im Einzelnen begründet werden. 

 

Eine Darstellung der gegen das Vorhaben sprechenden Artenschutzbelan-

ge fehlt im Ausnahmeantrag. Ebenso fehlt eine Gewichtung der für und 

gegen das Vorhaben streitenden Belange und infolge dessen auch eine 

nachvollziehbare Begründung für das Überwiegen des öffentlichen Inte-

resses an der Verwirklichung der Planung. Dies wäre nachzuholen. 

Zur Darstellung des Gewichts der für das Vorhaben streitenden Belange 

könnten konkrete Zahlen ergänzt werden, etwa mit wie vielen Passagie-

ren jährlich gerechnet wird und wie viele Berufspendler/Schüler erwartet 

werden. Es könnte auch die Entlastung beim Individualverkehr dargestellt 

werden. 

 

Das Gewicht, mit dem die Belange des Artenschutzes in die Abwägung 

einzustellen sind, hängt entscheidend vom Ausmaß der Beeinträchtigun-

gen ab. Erforderlich ist eine Beurteilung der Beeinträchtigung in qualitati-

ver und quantitativer Hinsicht. Die Beeinträchtigung der Artenschutzbe-

lange kann unterschiedlich gewichtig sein. Entscheidend sind neben dem 

Ausmaß der Beeinträchtigung u.a. die Bedeutung der betroffenen Vor-

kommen und ihr Erhaltungszustand, der Grad der Gefährdung der Art und 

ihre Entwicklungsdynamik (BVerwG 4 C 12.07 v. 9.7.2009, Rd.Nr. 26). 

 

VHT: Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

K&K: Die mit dem Vorhaben verbundenen Beeinträchtigungen 

sind in den Antragsunterlagen dargestellt. Die Abwägung mit 

den Zielen des Vorhabens betrifft die Kernkompetenz der Plan-

feststellungsbehörde. 

 

VHT: Nach der Standardisierten Bewertung wird die Hermann-

Hesse-Bahn werktäglich von 2.790 Fahrgästen genutzt werden 

(vgl. S. 69 des Erläuterungsberichts zur Standardisierten Bewer-

tung, http://www.hermann-hesse-

bahn.de/download.php?file=889227efe812618fbcdff0f6ea47062

7, Abruf am 9. Juni 2017). Die Anzahl der Pkw-Kilometer redu-

zieren sich dadurch um ca. 5.200.000 pro Jahr (ebd., S. 72). 

Damit einher geht eine entsprechende Reduktion der CO2-

Emissionen. Weiterhin sorgt die Hermann-Hesse-Bahn für eine 

Verschiebung des Modal Split zu Gunsten des Umweltverbundes. 

5. Habitatschutzfachliche Bewertung im Rahmen der Mitwirkung 

bei der FFH-Verträglichkeitsprüfung 
 

Es ist zu klären, ob das Vorhaben zu einer erheblichen Beeinträchtigung 

für das FFH-Gebiet „Calwer Heckengäu“ i.S.v. § 34 Abs. 1 BNatSchG 

führt. 

Der Planfeststellungsabschnitt überlagert sich mit dem Teilgebiet „Hau“ 

des FFH-Gebiets 7218-341 „Calwer Heckengäu“. Im Rahmen ihrer Zu-

ständigkeiten gemäß § 58 Abs. 3 Nr. 3 NatSchG wirkt die höhere Natur-

VHT: Kenntnisnahme 

 

 

 

VHT: Kenntnisnahme 
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schutzbehörde bei der FFH-Verträglichkeitsprüfung nur mit. Eine Stel-

lungnahme des Landratsamtes (untere Naturschutzbehörde) lag zum 

Zeitpunkt der Erarbeitung der Stellungnahme noch nicht vor. 

5.1. Methodische Korrektheit der FFH-Verträglichkeitsprüfung, 

berücksichtigte Lebensraumtypen und Arten 

Vor einer Prüfung der einzelnen im FFH-Gebiet durch das Vorhaben be-

troffenen Lebensraumtypen und Arten betrachten wir zunächst die me-

thodische Korrektheit der FFH-Verträglichkeitsprüfung und die hierbei 

berücksichtigten Lebensraumtypen und Arten. 

Die Bewertungsmethodik der Verträglichkeitsprüfung entspricht hierbei 

dem aktuellen Stand (Wirkfaktoren, qualitative und quantitative Wirk-

schwellen, z. B. critical loads u. a.). 

Bei der Prüfung berücksichtigt werden die im Standarddatenbogen (SDB) 

genannten Arten und Lebensraumtypen, allerdings nicht der Steinkrebs. 

Dieser wurde aufgrund von Untersuchungen zu einem späteren Zeitpunkt 

(nach Übermittlung der Gebietsmeldung des Landes Baden-Württemberg 

an die EU 2005) für das Gebiet nachgewiesen bzw. wurde zum Zeitpunkt 

der Meldung des Gebiets an die EU auch noch nicht im Anhang II der 

FFH-Richtlinie geführt, sondern „nur“ auf Anhang V. Das Vorkommen die-

ser im Sinne der FFH-Richtlinie prioritären Art ist für das Gebiet allerdings 

als signifikant einzustufen und wird im 2012 begonnenen Natura 2000-

Managementplan erfasst und bewertet. Das Große Mausohr hingegen 

wurde 2014/15 im Rahmen der Aktualisierung des SDB ebenfalls auf-

grund neuerer Erkenntnisse über deren Vorkommen in dem Gebiet be-

rücksichtigt. 

Folgende Lebensraumtypen und Arten werden im SDB mit Stand Mai 

2015 zum Gebiet gelistet: 

Code-Nr. Bezeichnung Lebensraumtyp / Artname 

3260 Fließgewässer mit flutender Wasservegetation 

 

 

 

VHT: Kenntnisnahme 

 

 

 

 

VHT: Kenntnisnahme 

 

 

VHT: Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VHT: Kenntnisnahme 
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5130 Wacholderheiden 

6210* Kalk-Magerrasen (einschl. orchideenreiche Be-

stände *) 

6410 Pfeifengraswiesen 

6430 Feuchte Hochstaudenfluren 

6510 Magere Flachland-Mähwiesen 

7220* Kalktuffquellen 

7230 Kalkreiche Niedermoore 

8310 Höhlen und Balmen 

9110 Hainsimsen-Buchenwald 

9130 Waldmeister-Buchenwald 

91E0 Erlen- Eschenwälder 

*prioritär im Sinne der Richtlinie 
 

Vorkommen von Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie gemäß SDB vom 

Mai 2015: 

Code-Nr. Artname 

1078* Callimorpha quadripunctaria - Spanische Flagge 

1193 Bombina variegata - Gelbbauchunke 

1060 Lycaena dispar - Großer Feuerfalter 

VHT: Kenntnisnahme 
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1061 Maculinea nausithous - Dunkler Wiesenknopf-

Ameisenbläuling 

1163 Cottus gobio - Groppe 

1196 Lampetra planeri - Bachneunauge 

1324 Myotis myotis – Großes Mausohr 

1902 Cypripedium calceolus - Frauenschuh 

*prioritär im Sinne der Richtlinie 
 

Zur Beurteilung des Eingriffs wurden unterschiedliche Datenquellen und 

Erhebungen herangezogen, dem Gutachter des Vorhabenträgers lagen 

auch Entwurfsdaten vor, die im Rahmen des derzeit noch in Aufstellung 

begriffenen Natura 2000-Managementplans zu den FFH-Arten und FFH-

Lebensraumtypen erhoben wurden. 

 

Die berücksichtigte Erfassung der Lebensraumtypen (LRT) des Anhangs I 

sowie der Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie ergab, dass in dem 

eingriffsrelevanten Teil des Einschnitts „Im Hau“ der LRT *7220 (Kalktuff-

quelle) vorkommt. Die erfassten Flächendimensionen, die für die Erheb-

lichkeit des Eingriffs zu berücksichtigt sind, weichen zwischen den Erhe-

bungen zum MaP und den im Rahmen der Vorhabens Hermann-Hesse-

Bahn getätigten Kartierungen deutlich voneinander ab. Die Unterschiede 

basieren auf einer unterschiedlichen Definition der zu kartierenden Bioto-

pe, d.h. ob lediglich Bestände mit naturnahen Standortsbedingungen oder 

auch Bestände an Mauern, Bauwerken u.ä. unter den LRT-Begriff fallen. 

Das um Entscheidung in dieser Frage angefragte MLR hat mit Schreiben 

vom 3.7.2015 mitgeteilt, dass es die Auffassung vertritt, Wasseraustritte 

an einem Bauwerk seien als „stark veränderte Grundwasseraustritte“ ein-

zustufen und somit Kalktuffbildungen mit den charakteristischen Moosen 

an Sandsteinmauern nicht dem LRT *7220 zuzuordnen. Diese Auffassung 

der obersten Naturschutzbehörde wird von uns übernommen und im Fol-

genden wird daher nur auf diese kleinere LRT-Fläche Bezug genommen. 

 

VHT: Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

VHT: Kenntnisnahme 
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Die Entwässerungsgräben werden im Gegensatz zu den Erhebungen im 

Rahmen der MaP-Erstellung nicht als LRT 3260 (Fließgewässer mit fluten-

der Wasservegetation) eingestuft. Die Fließgewässer erfüllen nach den 

Aussagen der Gutachter nicht die Kriterien an den FFH-LRT 3260 gemäß 

MaP-Handbuch, da es sich bei den am Böschungsfuß verlaufenden Ge-

wässern um künstliche Entwässerungsgräben handelt. Dieser Einschät-

zung und Einstufung kann von Seiten der HNB gefolgt werden, da die 

Gräben mehr als nur mäßig ausgebaute Fließgewässerabschnitte darstel-

len, die zudem auch nicht das gemäß Managementplan-Handbuch gefor-

derte Erfassungskriterium – namentlich „Mindestbreite von einem Meter“ 

aufweisen. 

 

Die Daten der Grünlandkartierung des Referats 56 geben weiterhin Hin-

weise auf Vorkommen von Mageren Flachland-Mähwiesen (LRT 6510) im 

Bereich des Übergangs zu der K 4310 innerhalb des FFH-Gebiets. Die 

Bestandserfassungen der Grünlandkartierung erfolgten 2005 und enthiel-

ten damals bereits den Hinweis, dass die Flächen durch Sukzession sich 

negativ verändern. Zum Zeitpunkt der Erhebungen zum MaP bzw. zu die-

sem Vorhaben, konnte der Status als LRT 6510 nicht mehr bestätigt wer-

den. Daher ist die Einschätzung der Gutachter korrekt, dass diese Flächen 

aktuell im Rahmen der FFH-VP nicht mehr zu betrachten sind bzw. von 

dem Vorhaben selbst keine erhebliche Beeinträchtigung ausgeht. Trotz-

dem sind die Vorkommen als „LRT-Verlustflächen“ für die Natura 2000-

Managementplanung zu bilanzieren. 

 

Die im Rahmen des Vorhabens durchgeführten Untersuchungen von Herr 

Dr. Nagel hinsichtlich der Fledermausfauna im Bereich Hau ergaben keine 

Hinweise, dass das Große Mausohr (Myotis myotis) den Bereich des 

Hau´s nutzt. Dieser Einschätzung und auch der textlichen Begründung in 

der FFH-VP kann gefolgt werden. Die Lebensraumansprüche des Großen 

Mausohrs werden durch die im Hau anzutreffenden Strukturen nicht oder 

nur unzureichend abgebildet; es ist daher davon auszugehen, dass die 

wenigen (2) Rufkontakte, die für das Große Mausohr insgesamt erbracht 

wurden und in größerer Höhe auftraten, als sporadische Überflüge von 

Einzelindividuen zu bewerten sind. Die einzige Fledermausart, die im Be-

reich zwischen den Stützmauern (also im Einschnitt i.e.S.) zur Jagd ange-

troffen werden konnte, ist die Zwergfledermaus, die nicht im Anhang II 

VHT: Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VHT: Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

GÖG: Kenntnisnahme  

 

 

 

 

 

VHT: Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÖG: Berücksichtigung im Rahmen der saP ist erfolgt: vgl. 

Formblatt zur Zwergfledermaus (saP Anhang). Sofern sich durch 

die Detektorbegehungen neue Erkenntnisse ergeben, werden 
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der FFH-Richtlinie gelistet wird, allerdings als streng geschützte Art in der 

saP zu berücksichtigen ist (s. Ziff. 5).  

 

Allerdings ist auch hier zu berücksichtigen, dass sich zusätzliche Erkennt-

nisse aus den fehlenden Untersuchungsergebnissen zu Fledermäusen s. 

Ziff. 5 ergeben können. 

 

 

Von den Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie wurde der Steinkrebs 

(Austropotamobius torrentium) mit einem individuenreichen Vorkommen 

festgestellt. Unter Berücksichtigung der Verbreitungsgebiete der Arten 

bzw. der Ausstattung des Untersuchungsgebiets schließt der Gutachter 

ein Vorkommen weiterer europarechtlich geschützter Arten wie auch wei-

teren Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie aus. 

 

 

Der Steinkrebs selbst (prioritär i.S. der FFH-Richtlinie, artenschutzrecht-

lich besonders geschützt, in den Anhängen II und V der FFH-Richtlinie 

gelistet), der im Gebiet vorkommt und dessen Vorkommen dort auch 

überregional bekannt ist, wurde innerhalb der FFH-VP nicht betrachtet, da 

die Art nicht über den SDB gemeldet wurde. Die Integration des Vor-

kommens des Steinkrebses in den SDB zum Zeitpunkt der Gebietsmel-

dung an die EU war nicht möglich, da der Steinkrebs erst zu einem späte-

ren Zeitpunkt Eingang in den Anhang II der FFH-Richtlinie gefunden hat 

und erst ab diesem Zeitpunkt für die Gebietsmeldung Relevanz erlangte. 

Eine Aktualisierung des SDB („Nachmeldung des Steinkrebses“) wurde 

bisher noch nicht durchgeführt, ist aber in absehbarer Zeit zu erwarten 

(siehe auch Kap. 6.3.2). 

 

Weiter sollen für das FFH-Gebiet voraussichtlich die Lebensraumtypen 

3150 (nährstoffreiche Seen), 3270 (schlammige Flussufer mit flutender 

Wasservegetation) und 8210 (Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation) bei 

der nächsten Aktualisierung des Standarddatenbogens nachgemeldet 

werden. Wir gehen davon aus, dass hier keine Relevanz für den Planfest-

stellungsabschnitt „Im Hau“ besteht, bitten dies aber zu überprüfen. 

diese berücksichtigt. 

 

 

 

 

 

 

 

_ 

 

 

 

 

 

 

 

VHT: Siehe Kapitel 5.3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÖG: Auf Grundlage der Biotoptypenerfassung (TIER- UND LAND-

SCHAFTSÖKOLOGIE DR. JÜRGEN DEUSCHLE 2010) kann ein Vorkommen 

der voraussichtlich nachgemeldeten Lebensraumtypen innerhalb 

des Wirkraums und damit eine Betroffenheit durch das Vorhaben 

ausgeschlossen werden. 
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5.2 LRT 7220* Kalktuffquellen 

Zu prüfen ist, ob das Vorhaben zu einer erheblichen Beeinträchti-

gung für den Lebensraumtyp 7220*, Kalktuffquellen, führt. 

5.2.1 Beurteilung der Maßnahmen zur Schadensbegrenzung 

Zunächst werden die Austritte an der Stützmauer entsprechend dem o.g. 

Schreiben des MLR vom 3.7.2015 nicht dem LRT 7220* zugeordnet (s. 

Ziff. 6.1, vgl. S. 31 FFH-VP). Für die im Rahmen der FFH-

Verträglichkeitsstudie dem LRT 7220* (Kalktuffquelle) zugeordneten 

Quellaustritte oberhalb der Stützmauer werden 3 Maßnahmen zur Scha-

densbegrenzung aufgeführt. Maßnahme 1 umfasst die Vermeidung bau- 

und betriebsbedingter Beeinträchtigungen durch Eingriffe in den Boden 

im Zuge der Rodung von Gehölzen. Vorgesehen ist eine manuelle Rodung 

ohne schweres Gerät unter ökologischer Baubegleitung sowie eine Siche-

rung der Flächen mittels eines dauerhaften Zaunes. Maßnahme 2 verhin-

dert die Beeinträchtigung von Beständen im Umfeld beabsichtigter Sand-

strahlarbeiten durch Markierung, Abdeckung und Auszäunung unter öko-

logischer Baubegleitung. Die Maßnahmen werden von uns als wirksam 

betrachtet. 

Maßnahme 3 soll anlagebedingte Beeinträchtigungen durch eine mögliche 

Veränderung des Grundwasserregimes im Nahbereich der Kalktuffquellen 

verhindern. Diese ist aufgrund der erhöhten Drainagewirkung durch ent-

sprechende bauliche Ausführungen an der Mauer nicht auszuschließen. 

Im Sinne eines Risikomanagements werden Messstellen zur Überwachung 

des Grundwasseraustritts im Bereich der Kalktuffquellen vorgesehen, die 

dazu dienen sollen, geeignete Maßnahmen bei einer Veränderung der 

Quellschüttung treffen zu können. Bei einer Veränderung der Grundwas-

sermenge könne zum Beispiel durch Umleitung des aus den Drainagen 

austretenden Sickerwassers eine Überströmung der Kalktuffquellen si-

chergestellt werden. Den Ausführungen ist allerdings nicht zu entnehmen, 

auf welche Weise dies erfolgen soll (Pumpvorrichtungen?). 

 

 

 

 

 

 

 

 

VHT: Kenntnisnahme 
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Da aus unserer Sicht die Gefahr von Beeinträchtigungen der Kalktuffquel-

len durch eine veränderte Drainage sehr hoch ist, müssen hier Maßnah-

men vorgesehen werden, die über ein Risikomanagement hinausgehen. 

Am wirkungsvollsten ist dabei der Verzicht auf eine verstärkte Drainage 

an den Mauerabschnitten, oberhalb derer sich Kalktuffquellen befinden, 

so dass dort keine Veränderung der hydrologischen Verhältnisse eintritt. 

Dieses Vorgehen wird im Übrigen mit dem Hinweis, dass in einem Ab-

stand von 40 m von den Kalktuffquellen auf Drainagebohrungen verzich-

tet werden soll, auch vom Gutachter vorgeschlagen (S. 54). Parallel dazu 

wird aber darauf hingewiesen, dass eine direkte Drainierung durch die 

Mauer auch innerhalb des 40 m-Abstands möglich sein soll, um einen 

Druckaufbau hinter der Mauer zu verhindern. Dies wird als technisch ge-

ordnete Ableitung gegenüber der gegenwärtigen ungeordneten Sickerung 

verstanden. 

Die Baumaßnahmen scheinen bisher in ihrer räumlichen Verteilung und 

ihrem Umfang noch nicht festgelegt (in den Lageplänen „teilweise Ände-

rung…“, in den Aufsichten zur Sicherung der Stützwände nur Einzelbei-

spiele), sie könnten einerseits zu neuen Initialen für Kalktuffbildung und 

Ansiedlung der charakteristischen Organismen bei gleichzeitiger Erhal-

tung der bestehenden LRT-Flächen führen, andererseits aber auch einen 

relativ vollständigen Umbau mit Verschlechterung des Erhaltungszustan-

des bedeuten. Eine abschließende Gesamteinschätzung ist dadurch der-

zeit noch nicht möglich. 

IB Dr. Spang: Ein Verzicht auf jegliche Bohrungen (Dränierung 

somit nur durch das Mauerwerk, d. h. ohne in den Baugrund 

hineinreichende Bohrungen) kann bei der Antragsvariante aus 

technischer Sicht nicht ausgeführt werden. Es muss verhindert 

werden, dass sich ein Wasserdruck hinter der Mauer bilden 

kann, da dies zum Einstürzen der Mauer führen kann. Durch 

diese Dränagebohrungen kommt es jedoch nicht zu einer „zu-

sätzlichen“ Wasserentnahme, dies wird im Rahmen der Planung 

sichergestellt. 

 

Es ist gemäß der Reichweiteabschätzung davon auszugehen, 

dass diese Dränagebohrungen, welche in einem Abstand von 

mindestens 40 m zu den LRT 7220* oberhalb der Bestandsmau-

ern angeordnet werden, nicht in die Sickerwasserwegigkeiten 

des oberflächennäheren Bereichs eingreifen und dass damit die 

vorhandenen Sickerwasserverhältnisse im Bereich der LRT 

7220* unberührt bleiben. Es wird daher nicht von einer sehr 

hohen Gefahr für die LRT 7220* im Böschungsbereich ausge-

gangen. Grundsätzlich ist zu beachten, dass die LRT 7220* 

durch Schicht- und Sickerwasser, nicht aber durch das Grund-

wasser gespeist werden. 

 

Dem verbleibenden u. E. geringen Restrisiko einer Beeinflussung 

der Sickerwasserverhältnisse wird durch ein Monitoringpro-

gramm und im Bedarfsfall darauf aufbauende Gegenmaßnahmen 

begegnet. 

 

Das Monitoringprogramm beinhaltet die Überwachung des 

Grundwasserstands an den zu Grundwassermessstellen ausge-

bauten Schrägbohrungen am Böschungskopf. Dort kann beo-

bachtet werden, ob Veränderungen des Grundwasserspiegels 

auftreten. Da eine Überprüfung von kleinräumigen Veränderun-

gen der Sickerwasserwegigkeiten dadurch nicht geschehen kann, 

können hierfür ggf. Messungen der Bodenfeuchte nahe der Bö-

schungsoberfläche bzw. den LRT 7220* erfolgen, mit denen eine 

Veränderung der Aufsättigung der Bodenschichten baubegleitend 

kontrolliert werden kann. Anhand von vorlaufend definierten 
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Grenzwerten können während der Bautätigkeit ggf. erforderlich 

werdende Gegenmaßnahmen abgestimmt und eingeleitet wer-

den. 

 

Gegenmaßnahmen beinhalten bei baubedingtem Ausbleiben der 

Schüttung im Bereich der LRT 7220* nach einer Ursachenermitt-

lung bspw. lokal das sukzessive Teil- oder Komplettverfüllen von 

einzelnen bereits erstellten, in den Baugrund reichenden Dräna-

gebohrungen als Sofortmaßnahmen in Verbindung mit weiteren 

technischen Maßnahmen zum Ausgleich der daraus entstehen-

den Standsicherheitsdefizite.   

 

Sollten bauzeitlich während der Umleitung des Wassers in den 

Entwässerungsgräben (Bau der Fundamentierung) LRT 7220* 

oberhalb der Stützmauer drohen trocken zu fallen, ist eine tem-

poräre Bewässerung (auch ggf. durch Umpumpen aus den Ent-

wässerungsgräben) bzw. das erneute Fluten der durch Sandsä-

cke abgeschotteten Arbeitsbereiche möglich.  

 

VHT: Der Vorhabenträger prüft zurzeit die Möglichkeit einer al-

ternativen Planung, bei der die vorhandene, bahnrechte Stütz-

mauer durch eine Übernetzung in Kombination mit punktuellen 

Spritzbetonplomben gesichert werden soll. In diesem Fall könnte 

bahnrechts auf Dränagebohrungen gänzlich verzichtet werden.  

5.2.2 Unvermeidbare Beeinträchtigungen 

Der Gutachter des Vorhabenträgers schätzt die verbleibenden Beeinträch-

tigungen nach den Maßnahmen zur Schadensbegrenzung als unerheblich 

ein. Dem schließt sich die HNB im Prinzip an, mit der Einschränkung, dass 

die verstärkte Drainage kritisch gesehen wird und deren Umfang und das 

Risikomanagement nicht klar dargestellt sind. 

 

GÖG: Ergänzend zu dem im LBP bereits vorgesehenen Grund-

wassermonitoring wären gem. Ausführungen IB Dr. Spang zu-

sätzlich Sonden zur Messung der Bodenfeuchte bzw. des Was-

sergehalts im unmittelbaren Nahbereich der LRT 7220* zu in-

stallieren, um eventuelle Veränderungen der Sickerwasserver-

hältnisse frühzeitig erfassen zu können. LBP und FFH-VP wären 

entsprechend zu ergänzen bzw. zu konkretisieren.  

 

Für den Fall, dass eine Alternativplanung einer Übernetzung mit 

punktuellen Spritzbetonplomben verwirklicht würde und auf 

Dränagebohrungen verzichtet werden könnte, wäre dies hinfäl-

lig. 
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5.2.3. Summationswirkungen 

Die Wiederinbetriebnahme der Bahnstrecke im planfestzustellenden Ab-

schnitt Hau lässt Beeinträchtigungen für das FFH-Gebiet hinsichtlich des 

Erhaltungsziels Kalktuffquelle erwarten. Hinsichtlich der Summationswir-

kungen in Bezug auf die gleichen Erhaltungsziele im FFH-Gebiet „Calwer 

Heckengäu“ durch weitere relevante Pläne und Projekte wurden entspre-

chende Abfragen getätigt, die ergaben, dass nach aktuellem Kenntnis-

stand eine Betrachtung möglicher kumulativer Wirkungen des Vorhabens 

mit anderen Plänen und Projekten nicht erforderlich ist. Bisherige Eingrif-

fe unterhalb der Erheblichkeitsschwelle betrafen Lebensraumtypen, die im 

Hau nicht vorkommen. Eingriffe in den LRT *7720 (Kalktuffquellen) sind 

aus dem FFH-Gebiet „Calwer Heckengäu“ bisher nicht bekannt. 

 

 

VHT: Kenntnisnahme 

 

5.3 FFH- Arten 

Auch bei den betroffenen FFH-Arten ist zu prüfen, ob das Vorhaben zu 

einer erheblichen Beeinträchtigung i.S.v. § 34 Abs. 1 BNatSchG führt. 

 

 

_ 

5.3.1 Großes Mausohr 

Den gutachterlichen Aussagen zum Großen Mausohr (Myotis myotis): 

kann gefolgt werden. Das allenfalls sporadische Überfliegen außerhalb 

des Wirkraums der Schienenfahrzeuge lässt eine Beeinträchtigung der Art 

durch den Bahnbetrieb unwahrscheinlich erscheinen. Die im Hau vorhan-

denen Strukturen sind auch wenig geeignet, dem Großen Mausohr als 

Jagdhabitat zu dienen. Bei Realisierung des Projekts und der Gehölzkon-

trolle im Bereich oberhalb der Stützmauer würden sich sogar die ohnehin 

wenig geeigneten Habitatansprüche für die Art nochmals verschlechtern. 

 

 

GÖG: Kenntnisnahme 

5.3.2 Steinkrebs 

Es existiert eine große Population des besonders geschützten und euro-

paweit als prioritäre FFH-Art eingestuften Steinkrebses, der zum Zeit-

punkt der Meldung des FFH-Gebiets „Calwer Heckengäu“ noch nicht unter 

den Anhang II-Arten gelistet war. Erst im Laufe der Erstellung des Ma-

nagementplanes (MaP) zum FFH-Gebiet ergaben sich nähere Kenntnisse 

 

 

VHT: Der Vorhabenträger geht entsprechend der bisherigen Äu-

ßerungen der Höheren Naturschutzbehörde nicht von einer 

Nachmeldewürdigkeit der lediglich kleinen und isolierten Stein-

krebspopulation in das FFH-Gebiet „Calwer Heckengäu“ aus, ins-

besondere deshalb, weil sich die Population in unmittelbarer Nä-
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zur vorhandenen Population. Die Art wurde bisher nicht über die Aktuali-

sierung des Standard-Datenbogens zum FFH-Gebiet an die Europäische 

Kommission gemeldet, da dies in der Regel erst nach Abschluss und Frei-

gabe der Daten sowie Veröffentlichung des MaP erfolgt. Üblicherweise 

werden Änderungen in Standard-Datenbögen im März eines Jahres an die 

LUBW gemeldet, von dort erfolgt die Weitergabe an das Bundesamt für 

Naturschutz (BfN) im Mai, dieses meldet im November gebündelt weiter 

an die Europäische Kommission. Eine Rückmeldung der Kommission hier-

zu erfolgt nicht außer im Fall von Beanstandungen nicht. Die LUBW geht 

von einer Gültigkeit ab Meldung des BfN an die Kommission aus. Mit der 

Fertigstellung des MaP „Calwer Heckengäu“ ist im Laufe des Jahres 2017 

zu rechnen. Jedoch ist die Art in die Liste der (Art-)Erhaltungsziele für 

das Gebiet im Entwurf für die FFH-Sammelverordnung aufgenommen 

worden, für diese – wie auch für andere Arten, deren Managementpläne 

derzeit noch erstellt werden – ist bereits Anfang 2017 eine Nachführung 

im Standard-Datenbogen vorgesehen. Hierum hat die LUBW gebeten. 

 

Dementsprechend wird noch die Einholung einer Stellungnahme der 

Kommission entsprechend § 34 Abs. 4 S. 2 BNatSchG durch die Zulas-

sungsbehörde (vgl. § 38 Abs. 3 NatSchG) erforderlich. 

 

Da bisher noch keine Listung im Standard-Datenbogen vorliegt, wird die 

Art durch den Gutachter des Vorhabenträgers im Rahmen der Umwelt-

schadensprüfung nach § 19 BNatSchG hinsichtlich Populationsanalyse, 

Bewertung und Bewältigung möglicher Beeinträchtigungen bearbeitet, 

nicht im Rahmen der FFH-Verträglichkeitsprüfung. Die Bewertung der 

Umweltschadensprüfung liegt hierbei in der Zuständigkeit der UNB. 

 

Auch nach Berücksichtigung des Steinkrebses im Standard-Datenbogen 

liegt die Zuständigkeit für die Beurteilung einer dann noch vorzulegenden 

FFH-Verträglichkeitsprüfung bei der UNB. Die HNB kann einerseits bei der 

Verträglichkeitsprüfung mitwirken (vgl. § 58 Abs. 3 Nr. 3 NatSchG). Zum 

anderen ist für Kohärenzsicherungsmaßnahmen nach § 34 Abs. 5 

BNatSchG das Einvernehmen der HNB erforderlich (vgl. § 38 Abs. 2 S. 2 

NatSchG). 

 

Soweit die Maßnahmen zur Umsiedlung des Steinkrebses als Kohärenz-

he des Schienenweges im Bahnentwässerungsgraben befindet. 

Eine entsprechende relative Bedeutung des Gebiets für die Er-

haltung der Art nach den Kriterien des Anhangs III, Phase 1 lit. 

B. ist aus Sicht des Vorhabenträgers nicht dargelegt.  

 

Unabhängig davon prüft der Vorhabenträger zurzeit die Möglich-

keiten einer Rücksetzung der Steinkrebse nach Abschluss der 

Baumaßnahmen.  
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sicherungsmaßnahmen i.S.v. § 34 Abs. 5 BNatSchG im Zusammenhang 

mit einer Ausnahme nach § 34 Abs. 4 BNatSchG dienen sollen, weisen wir 

darauf hin, dass dann die relevanten Flächen im Bereich der Ersatzge-

wässer in das FFH-Gebiet aufzunehmen sind (vgl. Ziff. 1.5.5 des Ausle-

gungsleitfadens der Kommission zu Art. 6 Abs. 4 FFH-RL, Stand 2012; 

Präsentation von Herrn Kaiser, MLR, zu Abweichungsentscheidungen und 

Kohärenzsicherungsmaßnahmen auf der Frühjahrstagung der Natur-

schutzverwaltung am 15.3.2016; auch bereits Schreiben von Herrn Kai-

ser, MLR, vom 3.7.2007). 

Wir geben im folgenden Hinweise zum Steinkrebs und stellen ansatzweise 

das mögliche Vorgehen im Falle der beiden denkbaren grundsätzlichen 

Szenarien „Temporäre Evakuierung“ und „dauerhafte Evakuierung der 

Steinkrebspopulation“ dar: 

 

Der Steinkrebs kommt im Gebiet nur in einigen Grabenabschnitten vor, er 

fehlt in Abschnitten mit schlammiger Sohle, mit zu flacher Ausprägung 

und Mangel an Versteckmöglichkeiten. Als potentielle Beeinträchtigungen 

werden festgestellt: 

- baubedingt: Zerstörung der Habitatfläche, Verringerung der Habi-

tatqualität, Direktverluste durch Baumaßnahmen 

- anlagebedingt: Zerstörung der Habitatfläche 

- betriebsbedingt: Verringerung der Habitatqualität (Emissionen) 

 

Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen sind nach Ansicht des Gutach-

ters nicht möglich, da der Verlust von Wohnhöhlen sowie Eintrag und 

Trübung während der umfassenden Sanierung einen deutlichen Populati-

onsverlust erwarten lassen. Deshalb sei die Evakuierung der Gesamtpo-

pulation anzustreben, d.h. die Umsiedlung in geeignete Ersatzgewässer. 

 

Diese Ausgleichsmaßnahme wurde konzipiert und inzwischen mit ihrer 

Umsetzung begonnen: 

- im Vorversuch Umsetzung von je 4 Steinkrebsen in zwei Ersatz-

gewässer (Schwarzenbach und Kollbach) mit Kurzzeithälterung, 

- Umsiedlung von weiteren 46 Individuen in den Schwarzenbach. 

 

Für die Umsiedlung wurde ein fortlaufendes Monitoring vorgesehen und 

vorab Kriterien zur Einschätzung der Erfolgstendenz der Neuansiedlung 

VHT: Kenntnisnahme 
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sowie der Validität dieser Einschätzung für die ersten 3 Monitoringjahre 

festgelegt. Damit wurde ein solider Bewertungsrahmen geschaffen. 

 

Die Vorversuche mit insgesamt 8 Tieren verliefen positiv. Bisher konnte 

jedoch noch kein Nachweis einer positiven Erfolgstendenz der Umsiedlung 

der 50 Individuen in den Schwarzenbach erbracht werden (im Juli 2016 

keine Individuen aufgefunden, im September 2016 ein Weibchen aufge-

funden). Zugleich befindet man sich in der Anfangsphase des Monito-

rings, in dem überhaupt die Validität von Aussagen noch relativ gering 

ist. Die Umsiedlung von weiteren 46 Individuen in das zweite Ersatzge-

wässer „Kollbach“ wurde von der HNB am 15.11.2016 durch Erteilung 

einer artenschutzrechtlichen Ausnahme mit zahlreichen Nebenbestim-

mungen zugelassen. Hierauf wird verwiesen. 

Warum nach Abschluss der Sanierungsarbeiten eine Wiederbesiedlung 

der Gräben im Hau nicht möglich sein sollte, ist nach Auffassung der HNB 

nicht ausreichend begründet. Einzelne Rahmenbedingungen und vorgese-

hene Maßnahmen sprechen dafür, dass die Rückbesiedlung erfolgreich 

sein könnte: 

- Eine Entschlammung der Gräben, abschnittsweise ausgeführt, kä-

me auch dem Steinkrebs zu Gute. 

- Steine und Kalktuffreste wären aus dem bei der Sanierung anfal-

lenden Material für Versteckmöglichkeiten ausreichend vorhanden. 

- Die Stützmauern wurden umfassend fotografisch dokumentiert 

(Bauwerksunterlagen Stützwände, Anlagen 4.4). Eine Erneuerung 

ist nicht durchgängig geplant und notwendig, so dass Teile mit 

dem dahinterliegenden Hohlraumsystem erhalten bleiben. Die er-

neuerten Entwässerungsgräben werden nach Sanierung direkt an 

die Stützmauern anschließen. Geeignete Habitatstrukturen (Gerin-

ne mit anschließendem Hohlraumsystem) wären also nach Ab-

schluss der Bauarbeiten wieder vorhanden. 

- Die betriebsbedingten Emissionen werden mit Bezug auf den 

Steinkrebs als nicht erheblich eingeschätzt, da die Habitatbedin-

gungen wesentlich von kalkhaltigem Sickerwasser bestimmt sind 

(vergl. Argumentation zu den Kalktuffquellen in der FFH-VP, S. 

55ff; sowie LBP und UVS S. 147: „Der Beitrag des dieselgetriebe-

nen Bahnverkehrs zur NO2-Immissionen ist als gering, für die 

VHT: Kenntnisnahme, die Möglichkeit einer Wiedereinsetzung 

wird derzeit geprüft.  
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Feinstaubbelastung als sehr gering zu bezeichnen“) - eine Zufuhr 

von Quellwasser aus den Drainagerohren ist vorgesehen. Hier ist 

jedoch eine ergänzende Betrachtung des Gutachters zu den be-

triebsbedingten Emissionen und ihrer Wirkung speziell auf den 

Steinkrebs für eine sichere Einschätzung zu empfehlen. 

- Ein Verzicht auf Herbizid- sowie sonstigen Pestizideinsatz ist be-

reits für andere Tiergruppen im NSG vorzusehen, er käme auch 

dem Steinkrebs zu Gute. 

Sollte eine ausreichende Begründung für eine dauerhaft erforderliche 

Evakuierung der Steinkrebspopulation nicht nachgereicht werden, wäre 

aus Sicht der HNB eine temporäre Evakuierung für die Dauer der In-

standsetzungsarbeiten anzustreben und aus Gründen der Risikobeschrän-

kung folgendermaßen vorzugehen: 

1. In die beiden Ersatzgewässer (Schwarzenbach, Kollbach) wird je-

weils ca. 1/3 der noch „Im Hau“ vorhandenen Population einge-

bracht. Dies darf jedoch erst erfolgen, wenn das Monitoring der 

vorherigen Umsiedlungen beim dritten Termin mindestens die Ein-

schätzung “positiv“ bei mindestens mäßiger Validität ergibt. 

2. Geht die Einschätzung des Erfolgs der Neuansiedlung in den Er-

satzgewässern beim dritten Monitoringtermin über „positiv“ bei 

mäßiger Validität nicht hinaus, ist das restliche Drittel zunächst 

zwischenzuhältern und dabei die Population durch Nachzucht zu 

vergrößern. Sollte die Einschätzung „positiv“ bei mäßig-hoher Va-

lidität erreicht werden, kann auf eine Zwischenhälterung verzichtet 

werden und die noch „Im Hau“ vorhandene Population auf beide 

Ersatzgewässer aufgeteilt werden. 

3. Die Habitatqualität der Gewässer im „Hau“ ist wiederherzustellen, 

so dass eine Besiedlung von Steinkrebsen (und Feuersalaman-

dern) wieder möglich ist. 

4. Habitataufwertende Maßnahmen (z.B. sensible Entschlammung in 

Teilabschnitten) werden in den gesamten Gewässern im Hau 

durchgeführt. 

5. Die zwischengehälterten und durch Zucht vermehrten Steinkrebse 

bzw. falls keine Zwischenhälterung erfolgt ist, etwa 1/3 der Ge-

samtpopulation, sind nach Beendigung der Baumaßnahmen, Über-

VHT: Seitens des zuständigen Gutachters wird derzeit ein Kon-

zept zur Wiedereinsetzung/Zwischenhälterung erarbeitet (siehe 

sogleich). In diesem Rahmen werden die Anregungen der Höhe-

ren Naturschutzbehörde berücksichtigt, soweit dies möglich ist. 

Nach gegenwärtigem Sachstand sind für den Steinkrebs im Ur-

sprungsgewässer ausreichend gute Habitatbedingungen wieder-

herstellbar. 

 

Deuschle/Limnofisch: Für eine Zwischenhälterung bzw. Nach-

zucht der Steinkrebse werden derzeit geeignete Standorte ge-

sucht. Zur Beurteilung der Standorteignung werden im Wesentli-

chen folgende Kriterien herangezogen: 

 

 Krebspestfreies Gewässer bzw. keine Gefahr der Ein-

schleppung 

 Wasserqualität/Temperaturregime geeignet für Stein-

krebse 

 Günstige Ausgangsstrukturen für Zwischenhälterung vor-

handen (Teich/Weiher im Nebenschluss, Anpassungen zur 

Sicherung/Schutz der Steinkrebse ohne großen Aufwand 

möglich, etc.)  

 Gute Erreichbarkeit für Betreuungspersonal 

 Langjährige Sicherheit für Nutzung als Aufzuchtstation 

muss gegeben sein 

 

Nach Wahl einer geeigneten Lokalität für die Zwischenhälterung 

bzw. die Nachzucht werden alle erforderlichen technischen An-

passungen vorgenommen. Anschließend erfolgt eine behutsame 
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prüfung der struktur- und wasserchemischen Qualität und erfolg-

reicher Durchführung eines Vorversuches schrittweise in die Ur-

sprungsgewässer im Hau zurück zu siedeln. Hierzu legt der Vorha-

benträger ein entsprechendes Rückbesiedlungskonzept incl. Moni-

toring und Risikomanagement vor. 

 

und sorgfältige Bergung des gesamten Steinkrebsbestandes aus 

dem Einschnitt im Hau. Nach einer Akklimatisationsphase wer-

den die Tiere schließlich in die Anlage eingebracht und zunächst 

täglich beobachtet bzw. kontrolliert. Ggf. werden anhand der 

Beobachtungen Anpassungen zur Optimierung der Anlage vor-

genommen. Die Beobachtungs-/Kontrollintervalle werden im 

weiteren Verlauf nach Erfordernis angepasst.  

 

In Abhängigkeit davon, ob die Steinkrebse nur zur Zwischenhäl-

terung in der Anlage verbleiben oder dort auch nachgezüchtet 

werden sollen, ergeben sich unterschiedliche Vorgehensweisen. 

Zur Zwischenhälterung erfolgen regelmäßige Kontrollen und bei 

Bedarf Wartungs-/ Anpassungsarbeiten. Für die Nachzucht da-

gegen sind zusätzliche Installationen vorzusehen, um die Ent-

wicklung der Jungtiere am Muttertier und die anschließenden 

ersten Entwicklungsschritte nach Verlassen des Muttertiers bes-

ser zu kontrollieren. 

 

GÖG: Bei einer wie oben beschriebenen Zwischenhälterung der 

Steinkrebse mit anschließendem Zurücksetzen einer überlebens-

fähigen Population, ist unter der Voraussetzung der Wiederher-

stellung der guten Habitatbedingungen in den Entwässerungs-

gräben anzunehmen, dass keine erhebliche Beeinträchtigung der 

Schutz- und Erhaltungsziele des FFH-Gebietes (sofern Nachmel-

dung der Art) erfolgt. Zudem ist eine schonende Unterhaltungs-

pflege der Entwässerungsgräben notwendig. Die Beschreibung 

der Ausgestaltung der abschließenden Prüfung und Dokumenta-

tion inklusive Monitoring und Risikomanagement erfolgt im 

Rahmen der Überarbeitung der FFH-Verträglichkeitsprüfung 

(bzw. bei Nichtnachmeldung im LBP). 

Sollte eine ausreichende Begründung für eine dauerhaft erforderliche 

Evakuierung der Steinkrebspopulation nachgereicht werden können, wäre 

aus Sicht der HNB aus Gründen der Risikobeschränkung wie folgt vorzu-

gehen: 

1. In die beiden Ersatzgewässer (Schwarzenbach, Kollbach) wird je-

weils ca. die Hälfte der noch „Im Hau“ vorhandenen Population 

Deuschle/Limnofisch: Der Versuch einer Umsiedlung einer 

Teilpopulation (50 Individuen) von Steinkrebsen aus dem "Hau" 

in den Schwarzenbach, kann aufgrund der bisherigen Ergebnisse 

weder als gescheitert noch als gelungen angesehen werden. Der 

Nachweis, auch wenn er sehr gering ist, deutet jedenfalls ein-

deutig darauf hin, dass Steinkrebse einen längeren Zeitraum 

inklusive Überwinterung und möglicher landwirtschaftlicher Ein-
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eingebracht und auf eine Zwischenhälterung verzichtet. Dies darf 

jedoch erst erfolgen, wenn das Monitoring für den Schwarzenbach 

am 4. Monitoringtermin die Erfolgstendenz als positiv mit hoher 

Validität ergibt, für den Kollbach am 3. Monitoringtermin wenigs-

tens als positiv mit mäßig-hoher Validität, so dass entsprechend 

dem Lebenszyklus des Steinkrebses ein Überleben von Populatio-

nen wahrscheinlich ist (Chucholl & Dehus 2011). 

2. Für den Fall, dass die unter 1. genannten Bedingungen nicht oder 

nicht rechtzeitig erfüllt werden, sind die Möglichkeiten der Zwi-

schenhälterung und Nachzucht ggf. in Kombination mit einer nur 

teilweisen Ausbringung in die Ersatzgewässer zu überprüfen und in 

einem Konzept incl. Monitoring und Risikomanagement darzustel-

len. Die Prüfung eines dritten Ersatzgewässers mit Voruntersu-

chungen und Vorversuchen sollte eingeleitet werden. 

3. Sollten negative Habitatbedingungen in den Ersatzgewässern für 

das Nichterreichen der Mindestkriterien unter 1. ursächlich sein, 

sind parallel zur Zwischenhälterung die größtenteils erst mittelfris-

tig wirksamen Maßnahmen des Kap. 6.4.6 des LBP („Empfehlun-

gen bei einem negativem Ansiedlungsverlauf“) umzusetzen. Die 

Zwischenhälterung und Vermehrung der Steinkrebse erfolgt so 

lange, bis ein dauerhaftes Überleben der Steinkrebse in der Natur 

mit hoher Sicherheit prognostiziert werden kann. 

flüsse im Schwarzenbach überleben können. Damit ist dieser 

Aspekt des Versuchs als gelungen anzusehen. 

 

Aufgrund der Nebenbestimmungen in der Ausnahmegenehmi-

gung für die Steinkrebsumsiedlung (insb. des Bestandsmonito-

rings vor der Entnahme der Steinkrebse) ist eine Umsiedlung 

weiterer 46 Steinkrebse in den Kollbach frühestens ab etwa Juli 

2017 möglich. 

Zum Schutz des Bestandes der neubegründeten Steinkrebspopulationen 

ist aus Sicht der höheren Naturschutzbehörde insbesondere auch ein ver-

besserter rechtlicher Schutz der Umsiedlungsgewässer und zumindest der 

betreffenden Gewässerrandstreifen förderlich. 

In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass beim ersten Kon-

trolltermin am 25./26. Mai 2016 am Schwarzenbach eine untypische, 

leicht gräuliche Gewässertrübung mit Schaumbildung festgestellt wurde, 

die möglicherweise durch intensive Gülleausbringung auf den am Ober-

lauf des Gewässers angrenzenden Wiesen verursacht wurde (LIMNO-

FISCH, Monitoring Schwarzenbach 2016, Zwischenstand Juli 2016, S. 4). 

Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, Aktivitäten Dritter, die als Gefähr-

dung für den Ansiedlungserfolg der Steinkrebse betrachtet werden müs-

sen, proaktiv entgegen zu wirken. Der Vorhabenträger sollte daher um 

K&K: Der Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln ist in 

Gewässerrandstreifen lediglich in einem Bereich von fünf Metern 

verboten (§ 29 Abs. 3 Nr. 1 WG BW i. V. m. § 38 Abs. 4 WHG).   

 

Deuschle/Limnofisch: Die Umsetzung solcher Maßnahmen war 

bereits Thema eines Gespräches mit der Unteren Wasserbehörde 

im LRA Calw.  
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die Vorlage einer entsprechenden Maßnahmenkonzeption gebeten wer-

den. 

6. Hinweise zum Landschaftspflegerischen Begleitplan mit inte-

grierter Umweltverträglichkeitsstudie 
 

Bei den Hinweisen zum Landschaftspflegerischen Begleitplan mit inte-

grierter Umweltverträglichkeitsstudie werden die Aspekte zur schutzge-

bietsfachlichen Bewertung, zur Natura-2000-Verträglichkeitsprüfung so-

wie zur artenschutzrechtlichen Prüfung ausgeklammert, die in den Kapi-

teln 3 bis 6 der vorliegenden Stellungnahme abgehandelt werden. 

Ausführungen erfolgen nur, soweit wir im Rahmen einer kursorischen 

Durchsicht hierzu Anlass gesehen haben. 

VHT: Kenntnisnahme 

6.1 Bestandserfassung /Raumanalyse 

Die Bestandbeschreibung der Biotoptypen beschränkt sich im Wesentli-

chen auf deren bloße Nennung. Angaben zur Artengarnitur, strukturellen 

Ausstattung, Standort, Nutzung, Beeinträchtigungen sind nicht oder al-

lenfalls ansatzweise vorhanden. Es mangelt somit einer nachvollziehbaren 

Grundlage für die Bewertung. Dies steht in krassem Missverhältnis zu der 

bei vielen weniger bedeutsamen Aspekten äußerst breiten Darstellung 

von Sachverhalten. 

 

Bei der Bewertung der Biotoptypen auf der Grundlage der Bewertungs-

regelungen der ÖKVO erfolgt in tabellarischer Form (S. 46 LBP) die Zu-

ordnung zum Normalwert. Augenscheinlich wurde keine differenzierte 

Bewertung der tatsächlich vor Ort vorkommenden Biotopausprägungen 

vorgenommen, was bereits aufgrund der äußerst knappen Bestandsbe-

schreibung zu vermuten war. 

Sowohl die Beschreibung als auch die Bewertung entsprechen damit bei 

Weitem nicht den fachlichen Anforderungen an eine nachvollziehbare Do-

kumentation. 

 

Redaktioneller Hinweis zu den Gräben im Einschnitt: Auf S. 32 des 

LBP wird ausgeführt, dass die Fließgewässer nicht die Kriterien an den 

FFH-LRT 3260 erfüllen, da es sich bei den am Böschungsfuß verlaufenden 

 

 

GÖG: Sofern im Rahmen der Biotoptypenkartierung keine nähe-

ren Angaben zum Biotoptyp erfolgt sind, wurde in der Eingriffs-

Ausgleichs-Bilanzierung der Normalwert zugrunde gelegt.  

 

 

 

 

 

GÖG: Siehe oben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÖG: Anpassung erfolgt 
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Gewässern um künstliche Entwässerungsgräben handele. Dieser Ein-

schätzung können wir folgen. Dementsprechend sollten diese Gewässer 

aber in Text und Karte nicht wie bisher als Biotoptyp 12.21 „Mäßig aus-

gebauter Bachabschnitt“ dargestellt werden, der durchaus dem FFH-LRT 

3260 entsprechen kann, sondern als 12.61 „Entwässerungsgraben“. 

6.2 Auswirkungsprognose, Ermittlung erheblicher Beeinträchti-

gungen 

6.2.1 Prüfung der Vermeidung und Verminderung der Auswirkun-

gen des Vorhabens 

Unter der Maßnahme V17 wird angeführt, dass Oberflächengewässer in 

der Bauphase vor Schadstoffeintrag zu schützen sind. Wir sind der Auf-

fassung, dass der bestmögliche Schutz der Oberflächengewässer auch 

während der Betriebsphase zu gewährleiten ist. Eine Herbizidapplikation 

im Bereich der bahnbegleitenden Gräben (derzeit „guter ökologischer 

Zustand“) ist daher abzulehnen, da mit einem unmittelbaren bzw. sehr 

zeitnahen Eintrag in die Gräben und damit auch in den Ziegelbach als 

deren Vorfluter zu rechnen ist. Entsprechendes wird auch im LBP ausge-

führt (S. 114): „Die Herbizide werden aus dem Schotterbett ausgewa-

schen und gelangen in die Entwässerungsgräben bzw. von dort in den 

Vorfluter“. 

 

 

 

 

VHT: Zusage (siehe oben) 

 

6.2.2 Beeinträchtigung der Schutzgüter Pflanzen, Tiere und Biolo-

gische Vielfalt 

Wie bereits in Ziff. 5.1. dargestellt, mangelt es bei den Biotoptypen an 

einer nachvollziehbaren Darstellung der Biotopwerte für Bestand und Pla-

nung. Daher ist die quantitative Ableitung der Beeinträchtigung (Wertde-

fizit in Ökopunkten/m²) ebenfalls nicht verifizierbar. 

Bei der Tierwelt wird eine Bewertungsmatrix aus Empfindlichkeit und 

Betroffenheit/Wirkungsintensität zur Ermittlung der Erheblichkeit zugrun-

de gelegt (Tabelle 24 LBP, s. u.), die nach unserer Auffassung nicht alle 

Fallkonstellationen, die zu erheblichen Beeinträchtigungen führen, als 

solche ausweist. So ist es beispielsweise nicht nachvollziehbar, dass bei 

mittlerer Betroffenheit und hoher Empfindlichkeit eine erhebliche Beein-

trächtigung konstatiert wird, bei mittlerer Empfindlichkeit und hoher Be-

 

 

 

GÖG: Wird nachgereicht 

 

 

 

 

GÖG: Der LBP wird entsprechend angepasst. Bei einer Bewer-

tung mit der vorgeschlagenen Einstufung ergeben sich zwar zu-

sätzliche Betroffenheiten, jedoch keine zusätzlichen Maßnahmen, 

da keine wertgebenden Arten betroffen sind. 
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troffenheit hingegen nicht. Wir sind der Auffassung, dass zumindest bei 

den in der Matrix rot markierten Fallkonstellationen von einer erheblichen 

Beeinträchtigung auszugehen ist. Die Bewertungen der Eingriffe ist ggf. 

daran anzupassen. 

6.3 Eingriffs-/Ausgleichs-Bilanz 

Die Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung für die Biotoptypen gemäß 

Anlage 2 der ÖKVO (Tabelle 36 LBP) ist äußerst unübersichtlich. Dem 

Anschein nach wurde jede Schnittfläche separat bilanziert. Ein anschauli-

cher Vergleich der Biotopsituation vor und nach dem Eingriff ist daher 

nicht möglich. Wir regen an, die Unterlagen um eine aggregierte Tabelle 

zu ergänzen, bei der für jeden Biotoptyp (Bestand und Planung) jeweils 

alle Flächen mit identischem Biotopwert zusammengefasst werden. 

 

Aus fachlicher Sicht fraglich ist der Umstand, dass gemäß der Tabelle 36 

aus Beständen der Ruderalvegetation frischer bis feuchter Standorte der 

Biotoptyp Mesophytische Ruderalvegetation entwickelt werden soll, da die 

beiden Biotoptypen auf unterschiedlichen Standorten vorkommen. Wir 

bitten um Prüfung. 

 

 

GÖG: Der LBP wird entsprechend ergänzt.  

 

 

 

 

 

 

 

GÖG: Bei diesen Flächen handelt es sich um Flächen, die zusätz-

lich als Zauneidechsen-Habitatflächen aufgewertet werden sollen 

(V7, A2, A4, CEF1). Durch Gehölzrückschnitt erfolgt eine zusätz-

liche Besonnung. Eine Entwicklung zu trockeneren Flächen ist 

daher möglich. 

6.4 Maßnahmenblätter 

Maßnahme A1 Entwicklung Gebüsche trockenwarmer Standorte 

Einer Initialpflanzung wird innerhalb des NSG nicht zugestimmt. Vielmehr 

 

 

GÖG: Unter der Voraussetzung einer Herausnahme standort-

fremder Gehölze (Fichten und Robinien) durch Auslichtung und 
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ist eine spontane Gehölzentwicklung zuzulassen. Für die Flächen außer-

halb des NSG wird ein Verzicht auf eine Pflanzung ebenfalls empfohlen. 

Zur Begründung vgl. Kapitel 7.2.3. 

 

 

Maßnahme A2 Entwicklung artenreicher mesophytischer Säume 

Der Sicherheitsstreifen auf der Nordseite der Bahnstrecke soll zu einem 

mesophytischen Saum entwickelt werden. Expositions- und standortbe-

dingt scheint dieses Entwicklungsziel fraglich. Eine Verifizierung ist nicht 

möglich, da keine aussagekräftige Beschreibung des Bestands vorhanden 

ist (vgl. auch Hinweise in Kapitel 7.1). Wir bitten um Prüfung. 

Zu ergänzen ist außerdem die Vorgabe, dass autochthones Saatgut zu 

verwenden ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maßnahme A3 Entwicklung Gebüsche mittlerer Standorte durch Initial-

pflanzung 

Einer Initialpflanzung wird innerhalb des NSG nicht zugestimmt. Vielmehr 

ist eine spontane Gehölzentwicklung zuzulassen. Für die Flächen außer-

halb des NSG wird ein Verzicht auf eine Pflanzung ebenfalls empfohlen. 

Zur Begründung vgl. Kapitel 5.2.3. 

der damit verbundenen Förderung der bereits vorhandenen Ge-

hölze trockenwarmer Standorte (v. a. Schlehe) mit dem Ziel 

eines gestuften Gehölzaufbaus, wird der vorgeschlagenen Suk-

zession ohne Initialpflanzung von trockenwarmen Gehölzen zu-

gestimmt. Die Änderung des Maßnahmenblattes A1 und des 

Maßnahmenplanes wird vorgenommen.  

 

 

GÖG: Folgende Ausgangsbiotoptypen sind gem. der Biotopty-

pen- und Lebensraumtypenkartierung im Sicherheitsstreifen an-

zutreffen: 

941m² Feldgehölz 

910m² Sukzessionswald 

8m² Ruderalvegetation 

201m² Schlehengebüsch  

115m2 mesophytische Saumvegetation 

Durch die Gehölzrodung im Sicherheitsstreifen erfolgt eine zu-

sätzliche Besonnung der Flächen. Da die Flächen auf der Nord-

seite südexponiert sind, ist hier nach der Rodung eine Entwick-

lung zu trockeneren Biotopstrukturen zu erwarten. Auf den be-

reits lückigeren Teilflächen (östlicher Bereich im Planfeststel-

lungsabschnitt) sind bereits jetzt trockenere Biotoptypen anzu-

treffen (Schlehengebüsch, mesophytische Saumvegetation) vgl. 

LBP Tabelle 36. 

 

 

 

VHT: Zustimmung für Flächen im Naturschutzgebiet. 

 

GÖG: Die Änderung des Maßnahmenblattes A3 und des Maß-

nahmenplanes wird vorgenommen.  

 


